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1 Anlass und Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen 

Durch die Errichtung des neuen Rathauses mit der Zusammenlegung aller Verwaltungsgre-

mien in zentraler Lage der Ortslage Wallenhorst und die dem Rathausneubau räumlich zu-

geordnete und neu errichtete Wohn- und Geschªftsbebauung im Bereich ĂRathausalleeñ / 

ĂAlte Hofstelleñ / ĂAlte Webschuleñ konnten die urspr¿nglich vºllig unzureichenden Versor-

gungsstrukturen und -angebote im zentralen Versorgungsbereich maßgeblich verbessert 

werden.  

- Der Wettbewerb mit dem Mittelzentrum Bramsche und dem Oberzentrum Osnabrück, 

- strukturelle, baulich-räumliche Mängel und offensichtliche Entwicklungsrückstände im öf-

fentlichen Raum des gewachsenen Geschªftsbereichs entlang der ĂGroÇen StraÇeñ, die 

im Wesentlichen noch auf Strukturen und Nutzungsbedingungen der ĂAltgemeinde Wal-

lenhorstñ beruhen und den Anforderungen einer Gemeinde mit rd. 24.000 Einwohnern 

nicht mehr genügen (Auswirkungen: Kaukraftabflüsse etc.) sowie 

- mangelhafte funktionale Bezüge und Verbindungen zwischen dem Geschäftsbereich an 

der ĂGroÇen StraÇeñ und dem erweiterten neuen Geschªftsbereich an der ĂRathausal-

leeñ und der ĂAlten Hofstelleñ,  

führen letztendlich zu einer mangelnden Akzeptanz der Ortsmitte als Erlebnis- und Wirt-

schaftsbereich bei der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.  

 

Dieser Entwicklung soll entgegengewirkt werden. 

 

Die Finanzierung der erforderlichen Neuordnungsmaßnahmen ist ohne eine adäquate Förde-

rung durch die Kommune, das Land und den Bund nicht realisierbar. Die städtebauliche Ge-

samtmaßnahme umfasst u.a. Maßnahmen zur Bodenordnung, Substanzentschädigungen, 

Umbau und Ergänzung von Erschließungsanlagen sowie Modernisierungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen an Gebäuden, die das Ortsbild prägen. Deshalb hat die Gemeinde Wal-

lenhorst die Arbeitsgemeinschaft BauBeCon Sanierungsträger GmbH, Bremen / INGE-

NIEURPLAN UNG GbR, Wallenhorst mit der Aktualisierung und Fortschreibung des Ent-

wicklungskonzepts für den Ortskern und seinen zentralen Versorgungsbereich sowie mit der 

Ausarbeitung dieser Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB beauftragt. 

Die Vorbereitenden Untersuchungen dienen als Grundlage für die Beantragung von Förder-

mitteln aus der Programmkomponente der Stªdtebaufºrderung ĂAktive Stadt- und Ortsteil-

zentrenñ.  

Da auf Grundlage des bereits erarbeiteten integrierten Entwicklungskonzeptes umfassende 

Angaben zu den innerörtlichen und überörtlichen Verflechtungen aufgezeigt wurden, wird ï 

um Wiederholungen zu vermeiden ï im Rahmen dieser Vorbereitenden Untersuchungen auf 

das o.a. Entwicklungskonzept verwiesen. 

Für das gesamte Gemeindegebiet sowie zum Untersuchungsgebiet im Besonderen ist im 

April 2008 ein Fachgutachten für ein Einzelhandelskonzept durch die GMA ï Gesellschaft für 

Markt- und Absatzforschung, Köln im Hinblick auf künftige Perspektiven und Erfordernisse 

für den Einzelhandel erarbeitet worden. Darin werden die Funktionsschwächen der Innen-

stadt als zentralem Versorgungsbereich sowie das hohe Entwicklungspotenzial des vorge-

schlagenen Sanierungsgebiets bestätigt und anhand von Zahlen, Daten und Fakten belegt. 

Die Ergebnisse des `Integrierten Entwicklungskonzeptes für den zentralen Versorgungsbe-

reich´ und der v.g. Fachgutachten sind in die Planungsempfehlungen und in die Konzeption 

der Vorbereitenden Untersuchungen eingeflossen. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

2.1 ĂAktive Stadt- und Ortsteilzentrenñ 

Bei der Aktivierung und Attraktivierung der Ortskerne und Innenstädte, unter anderem durch 

die Steuerung des Einzelhandels, spielen Ăzentrale Versorgungsbereicheñ eine besondere 

Rolle. Durch sie sollen die Innenentwicklung gestärkt und die wohnungsnahe Versorgung 

gesichert werden. Städtebaurechtliche Instrumente zur Schaffung und Sicherung dieser Be-

reiche wurden im Zuge der Novellierungen des BauGB 2004 und 2007 bereitgestellt. Die 

Bedeutung der ĂErhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereicheñ im Rahmen der 

Bauleitplanung wurde besonders durch den mit der BauGB-Novelle 2007 eingefügten § 1 

Abs. 6 Nr. 4 BauGB hervorgehoben. 

 

Vor diesem Hintergrund haben Bund und das Land Niedersachsen in der Städtebauförde-

rung erstmals für das Jahr 2008 eine neue Programmkomponente ĂAktive Stadt- und Orts-

teilzentrenñ in die Fºrderung aufgenommen. GemªÇ dem Niedersªchsischen Ministerium für 

Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Ăsind die Finanzhilfen des Bundes zur Fºrderung 

von ĂAktiven Stadt- und Ortsteilzentrenñ f¿r die Stärkung von zentralen Versorgungsberei-

chen bestimmt, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht 

oder betroffen sind. Sie werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamt-

maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und 

Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben.ñ 

Eine rechtsverbindliche Städtebauförderungsrichtlinie (R-StBauF) des Landes Niedersach-

sen wurde mit Bekanntmachung im Nds. Ministerialblatt vom 09.07.2008 vorgelegt (RdErl. d. 

MS v. 20.5.2008 - 501.1-21201.2.17 -). Ziel städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen i.S. der 

§§ 136 bis 164 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. den Städtebauförderungsrichtlinien (R-

StBauF) des Landes sowie den Verwaltungsvorschriften zum BauGB (VV-BauGB) ist die 

Behebung städtebaulicher Missstände in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten durch 

bodenrechtliche Maßnahmen und den Einsatz von Städtebaufördermitteln.   

 

2.2 Vorbereitende Untersuchungen 

Rechtsgrundlage für die Vorbereitenden Untersuchungen im Rahmen der städtebaulichen 

Sanierung ist § 141 BauGB. In Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zum BauGB 

werden die Vorbereitenden Untersuchungen als zwingende verfahrensrechtliche Vorausset-

zung für den Erlass einer Sanierungssatzung aufgeführt. Von Vorbereitenden Untersuchun-

gen kann abgesehen werden, wenn bereits hinreichende Beurteilungsunterlagen vorliegen (§ 

141 Abs. 2 BauGB). Diese Regelung bezieht sich jedoch nur auf einzelne Untersuchungen 

im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen, nicht aber auf die Einleitung der Vorberei-

tenden Untersuchungen als Verfahrensabschnitt insgesamt.  

Aufgabe und Inhalt der Vorbereitenden Untersuchungen sind nach § 141 Abs. 1 BauGB: 

 

- Feststellung der Notwendigkeit der Sanierung 

 

Zielsetzung der Vorbereitenden Untersuchungen ist neben der Feststellung des städte-

baulichen Sanierungs- und Erneuerungsbedarfs auch die Beurteilung der Durchführbar-

keit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als städtebauliche Gesamtmaßnahme im 

betreffenden Gebiet.  



Gemeinde Wallenhorst  -  

Vorbereitende Untersuchungen für den zentralen Versorgungs- und Entwicklungsbereich - 5/ 70 

H:\WALLENH\208074\TEXTE\Texte aktuell 081031\VU081029_ENDFASSUNG.doc 

Die Feststellung der Durchführbarkeit als städtebauliche Gesamtmaßnahme ist rechtliche 

Voraussetzung für den Erlass einer Sanierungssatzung. Aus den Vorbereitenden Unter-

suchungen müssen sich daher ergeben: 

 

o Vorschlag zur Abgrenzung eines förmlich festzulegenden Sanierungsgebiets, 

erforderlichenfalls auch von Ersatz- und Ergänzungsgebieten; 

o Nachweis der städtebaulichen Missstände im betreffenden Gebiet. Städtebauli-

che Missstände können in diesem Zusammenhang Substanzschwächen sein, 

wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 

Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-

schen nicht entspricht. Städtebauliche Missstände können auch Funktions-

schwächen sein, wenn das Gebiet in der Erfüllung seiner Aufgaben erheblich be-

einträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen (vgl. § 136 Abs. 2 

und Abs. 3 BauGB); 

o Begründung der Erforderlichkeit von Sanierungsmaßnahmen, d. h. Sanierung 

als städtebauliche Gesamtmaßnahme unter Anwendung des Sanierungsrechts 

muss das geeignete und notwendige Mittel zur Behebung der städtebaulichen 

Missstände sein; 

o Nachweis des öffentlichen Interesses an der Sanierung. Das öffentliche Interes-

se i. S. v. § 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist nicht bereits mit dem Nachweis der städ-

tebaulichen Missstände gegeben, sondern muss als weiteres Merkmal hinzutre-

ten, damit das Sanierungsrecht angewendet werden kann. Ob ein öffentliches 

Interesse besteht, ist anhand der Gesamtsituation des Einzelfalls festzustellen. 

Das öffentliche Interesse ist zu verneinen, wenn die Sanierung lediglich den Inter-

essen von privaten Eigentümern oder Betrieben dient; 

o Abstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. Sanie-

rungsmaßnahmen haben nicht in jedem Falle raumordnerische Bedeutung. Hat 

die Sanierung jedoch die Behebung von Funktionsschwächen zum Ziel, können 

die Ziele der Raumordnung und Landesplanung in zweifacher Hinsicht von Bedeu-

tung sein:  

1) Aus ihnen kann sich in besonderen Fällen die Aufgabe und Zielsetzung des 

Gebiets und damit die Begründung für die Sanierungsbedürftigkeit ergeben. 

2) Die Funktionsverbesserung oder Funktionsänderung des Gebiets kann sich 

auf die Verwirklichung der festgelegten Ziele der Raumordnung und Landes-

planung auswirken, z. B. bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandels-

betrieben. 

 

Zu erarbeiten im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen sind in diesem Zusammen-

hang folgende Punkte: 

 

- Bestandsaufnahme und Bewertung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen 

Verhältnisse und Zusammenhänge. In diesem Sinne ist auch zu berücksichtigen wie 

sich diese Verhältnisse entwickeln würden, falls die Sanierung nicht durchgeführt würde. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind auch die planungsrechtlichen Verhältnisse zu 

berücksichtigen. Erfasst und ausgewertet werden müssen: 

- die Ziele der Landes- und Regionalplanung, 

- Fachplanungen, 

- Darstellungen des Flächennutzungsplanes, 

- Bebauungspläne, Erhaltungssatzungen, örtl. Bauvorschriften über die Gestaltung. 

 



6 / 70            Gemeinde Wallenhorst  

                     Vorbereitende Untersuchungen für den zentralen Versorgungs- und Entwicklungsbereich 

H:\WALLENH\208074\TEXTE\Texte aktuell 081031\VU081029_ENDFASSUNG.doc 

 

Sind innerhalb des Sanierungsgebietes rechtskräftige Bebauungspläne vorhanden, muss 

geprüft werden, ob auf deren Grundlage die Sanierung durchgeführt werden kann oder 

ob eine Umplanung erforderlich ist.  

 

- Festlegung der anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung. 

 

Die Bewertung der Verhältnisse und Zusammenhänge im vorgesehenen Sanierungsge-

biet muss zu Aussagen darüber führen, ob und ggf. welche Änderungen, Umgestaltun-

gen oder Erhaltungsmaßnahmen erforderlich sind. Im Rahmen der Vorbereitenden Un-

tersuchungen sind in diesem Zusammenhang die anzustrebenden allgemeinen Ziele der 

Sanierung festzulegen. 

 

- Begründung der Durchführbarkeit im Allgemeinen. 

 

Die in Aussicht genommene städtebauliche Sanierungsmaßnahme muss im Hinblick auf 

die festgelegten allgemeinen Ziele der Sanierung gebietlich, inhaltlich und finanziell 

durchführbar sein. Dies ergibt sich aus dem Gebot der zügigen Durchführung in § 136 

Abs. 1 BauGB. Im Hinblick darauf müssen die Vorbereitenden Untersuchungen Aussa-

gen enthalten über: 

 

o die zweckmäßige Abgrenzung und die Größe des Sanierungsgebietes, 

o die Mitwirkungsbereitschaft der Träger öffentlicher Belange, 

o die Abstimmung mit Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Aufgaben-

träger und Bedarfsträger in sachlicher, zeitlicher und finanzieller Hinsicht, 

o die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen, 

o die Verwaltungskraft der Gemeinde, Bestellung eines Beauftragten, 

o die voraussichtlichen Gesamtkosten der Sanierung als überschlägige Kostener-

mittlung, 

o die Festlegung von Durchführungsabschnitten und Durchführungszeiten, 

o die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 

bis 156a BauGB, 

o die Finanzierbarkeit. 

 

- Ermittlung nachteiliger Auswirkungen.  

 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen sind auch die nachteiligen Auswirkun-

gen der beabsichtigten Sanierung auf die hiervon unmittelbar Betroffenen zu ermitteln, 

soweit sie erkennbar sind. Nachteilig betroffen sein können: 

 

o die persönlichen Lebensumstände, 

o die wirtschaftlichen Verhältnisse (z. B. höhere Mieten, Veränderung des Kunden-

stamms bei Gewerbebetrieben), 

o die sozialen Verhältnisse. 

 

Entsprechend § 141 (3) BauGB leitet die Gemeinde die Vorbereitung der Sanierung durch 

den Beschluss über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist 

ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzuwei-

sen. 
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3 Städtebauförderung / Einsatz öffentlicher Mittel 

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Kosten von Maßnahmen der 

Innenentwicklung anteilig mit einem Drittel, analog dem Grundprogramm der Städtebauför-

derung. Die Bundesmittel sind durch Landes- und kommunale Mittel - mit jeweils einem wei-

teren Drittel - zu komplementieren. 

 

 

4 Örtliche und überörtliche Einordnung  

4.1 Raumordnerische, landesplanerische und zentralörtliche Einordnung 

 

 Großräumliche Verflechtungen 

 

Die nationalen und internationalen Verflechtungen der Gemeinde Wallenhorst lassen sich 

aus der Konzeptstudie Ăeuroparegion-nordwest.deñ vom November 2005 ableiten, die im 

Auftrag der nordwestdeutschen Industrie- und Handelskammern erstellt worden ist.  

Hierin werden mit besonderer Bedeutung auch für die Gemeinde Wallenhorst die großräumi-

gen Entwicklungsachsen im Nordwesten Deutschlands und der Bezug zu den Transeuropä-

ischen Korridoren beschrieben (siehe nachstehende Abbildungen aus Ăeuroparegion-

nordwest.deñ). 

 

Die Erreichbarkeit und Anbindung des Gemeindegebietes Wallenhorsts an diese Verkehrs-

korridore ist enorm günstig (siehe vorstehende Ausführungen und Abbildungen zum RROP 

und LROP). 

 

In der Konzeptstudie der IHKs wird darauf hingewiesen, dass Ă[...] ihre groÇrªumige Lage die 

Nordwest-Region für eine Rolle als Transfer- und Distributionsraum mit europaweiter Aus-

strahlung prªdestiniert.ñ ist. ĂDer Infrastrukturausbau bietet die Chance, diese Rolle mit 

größtmöglichem wirtschaftlichem Nutzen für die Region auszufüllen. Denn die Wirtschafts-

geographie Europas hat mit der Erweiterung der Europäischen Union nach Osteuropa ent-

scheidende Veränderungen erfahren. Aufbauend auf ihren infrastrukturellen Stärken ergeben 

sich für die Nordwestregion neue Perspektiven in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 

den skandinavischen Lªndern sowie den baltischen und mitteleuropªischen Beitrittslªndern.ñ 

 

Schon heute durchziehen großräumige, multimodale Verkehrsachsen den Nordwesten. Zu-

sammen mit den Seehäfen der Region erfüllen sie wichtige Funktionen in den von der EU 

ausgewiesenen ĂTranseuropªischen Netzenñ und stellen grenz¿berschreitende Verbindun-

gen zu den Wachstums- und Innovationsrªumen Westeuropas (Ăblaue Bananeñ) sowie Nor-

dost- und Mittelosteuropas her. 

 

Die Gemeinde Wallenhorst liegt im unmittelbaren Randbereich dieses zentralen Wachstums- 

und Innovationsraums innerhalb Europas. 
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 Regionales Raumordnungsprogramm 

 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück von 2004 ist Wallen-

horst als Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe ĂSicherung und Entwicklung von 

Arbeitsstªttenñ dargestellt. Hierzu führt das RROP in Kapitel D 1.6.02 aus: 

 

ĂInnerhalb des Landkreises Osnabr¿ck wird den Grundzentren Belm, Bersenbr¿ck, Bohmte, 

Dissen a. T. W. und Wallenhorst aufgrund ihrer besonders günstigen verkehrlichen Erschlie-

ßung (im Bereich der Autobahn A1 und dem geplanten Lückenschluss der A 33, der A 33 

bzw. an der B 51) diese Schwerpunktaufgabe zuerkannt. 

[...] 

Für die Gemeinde Wallenhorst wird neben der besonders günstigen Erschließung auch die 

Nachbarschaft zum Oberzentrum Osnabrück und zum Mittelzentrum Bramsche berücksich-

tigt. Ebenso sind auch die guten Ansiedlungsmöglichkeiten und die bereits gewachsenen 

Strukturen für Handwerk, Handel und Industrie im Gewerbepark Wallenhorst mit einbezogen. 

[...] 

Die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten bezieht sich nicht immer nur auf die Be-

reitstellung ausreichender Fläche, sondern auch auf Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-

kehrsinfrastruktur und der sonstigen wirtschaftnahen Infrastruktur. 

Die Schaffung und Erhaltung eines umfangreichen, möglichst vielfältigen Angebotes an Ar-

beitsplätzen bedeutet, dass in den dafür vorgesehenen Gemeinden ein Arbeitsplatzangebot 

vorhanden sein soll, das über die örtliche Nachfrage hinausgeht, um damit Impulse für eine 

Belebung des Arbeitsmarktes zu geben.ñ 

 

Die Gemeinde Wallenhorst hat darüber hinaus in ihrer Funktion als Grundzentrum die erfor-

derlichen zentralen Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen Bedarfs bereit-

zustellen. 

 

Ausschnitt RROP LK Osnabrück 2004 
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Wesentliche Aussagen aus dem regionalplanerischen Leitbild für den Landkreis Osnabrück 

von 2004 betreffen den Entwicklungsschwerpunkt ĂArbeitsstªttenñ.  

 

Aus der Schwerpunktaufgabe ĂSchaffung von Arbeitsplªtzenñ sowie der damit einhergehen-

den Sicherstellung einer arbeitsstättennahen Wohnversorgung der Bevölkerung entspricht 

die angestrebte Stärkung und Attraktivitätssteigerung der Ortsmitte als zentralem Ver-

sorgungsbereich der in der Gemeinde wohnenden und arbeitenden Bevölkerung die-

ser raumordnerischen Entwicklungsaufgabe. 

 

 

4.2 Gemeindegebiet und Ortsteile der Gemeinde Wallenhorst 

Die Gemeinde Wallenhorst besteht aus vier Ortsteilen, die mit Einwohnerzahl in der folgen-

den Tabelle aufgelistet sind. 

 

Tabelle 1: Ortsteile und Einwohner der Gemeinde Wallenhorst1 

 

Ortsteil Einwohner 2008 

(Stand 28.10.2008) 

Hollage 9.463 

Lechtingen 4.970 

Rulle 4.797 

Wallenhorst 4.977 

Gemeinde Wallenhorst gesamt 24.207 

 

 

Die vier vormals selbstständigen Gemeinden wurden im Zuge der niedersächsischen Ge-

bietsreform 1972 zur Gemeinde Wallenhorst zusammengefasst. 

 

 

Die Gemeinde Wallenhorst liegt zentral im Landkreises Osnabrück im Bundesland Nieder-

sachsen. Westlich grenzt das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit dem Kreis Steinfurt an 

das Gemeindegebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Quelle: Angaben Gemeinde Wallenhorst 
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Lage im Raum 

 

Quelle: TOP 50 Niedersachsen ï eigene Bearbeitung 

 

Wallenhorst im Landkreis Osnabrück - Verkehrliche Anbindung 

 

Quelle: www.wallenhorst.de  

 

http://www.wallenhorst.de/
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Hauptverkehrswege im Bereich der Gemeinde Wallenhorst sind die BAB 1 und die B 68. Der 

Flughafen Münster/Osnabrück befindet sich rd. 50 km entfernt von Wallenhorst und ist über 

die BAB 1 zu erreichen. 

 

4.3 Ortsentwicklung 

Stadtgeschichtliche Entwicklung 

851 n. Chr.: Erste urkundliche Erwähnung Wallenhorsts als im Zusammenhang mit der 

Übertragung der Gebeine des Heiligen Alexanders von Rom nach Wildeshausen ein Mann 

aus dem Ort Wallenhorst (hier Ăvilla Wallonhurstñ) durch die Heilkraft des toten Mªrtyrers 

sein Augenlicht zurückerlangte. 

 

11. ï 13. Jhd.: Die Orte Hollage, Lechtingen und Rulle oder vielmehr die damaligen 

Bauernschaften werden erstmals urkundlich erwähnt. 

 

Bis Mitte 20. Jhd.: Landwirtschaftliche Prägung der Gemeinden Hollage, Lechtingen, Rul-

le und Wallenhorst. Andere Erwerbsmöglichkeiten fanden sich bis da-

hin vor allem im Bereich des Piesbergs.  

 

Ab Mitte 20. Jhd.: Eine allmähliche Umstrukturierung setzte nach dem Zweiten Weltkrieg 

ein. Seit Mitte der 50er Jahre entstanden durch rege Bautätigkeit neue 

Siedlungsgebiete, die Bevölkerung wuchs stetig. Parallel dazu ent-

standen die daraus resultierenden, notwendigen neuen Versorgungs-

anlagen sowohl öffentlicher als auch privater Natur.  

 

1972: Die bis dahin selbständigen Gemeinden Hollage, Lechtingen, Rulle und 

Wallenhorst werden im Zuge der niedersächsischen Gebietsreform zur 

Einheitsgemeinde Wallenhorst zusammengefasst. 
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4.4 Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Bevölkerungsentwicklung 

 Wallenhorst  LK Osnabrück  Niedersachsen  

Bevölkerung (E)  24.079  359.340  7.982.685  

Fläche (ha)  4.718  212.154  4.761.793  

Einwohnerdichte (E/ha)  5,1  1,7  1,7  

Beschäftig-
te 1. Sektor (%)  

1,1  2,2 1,6 

Beschäftig-
te 2. Sektor (%)  

33,4  43,4  33,0  

Beschäftig-
te 3. Sektor (%)  

65,6  54,4  65,4  

Siedlungsstruktureller 
Kreistyp  

Typ VI: Verstädter-
te Räume ī Verdichtete Kreise  

Typ VI: Verstädter-
te Räume ī Verdichte-

te Kreise  
ī  

 Typ 5:    

Demographietyp  Stabile Städte und Gemeinden im  
ländlichen Raum  

ī  ī  

 mit hohem Familienanteil    

 
  Quelle:  Demographiebericht der Bertelsmann-Stiftung, Stand: 2006 (http://www.wegweiser-kommune.de/ ) 

 

Auszüge aus der Bewertung der Bertelmann-Stiftung (Quelle, siehe oben): 

 

Ă[...] Die Bevºlkerungsentwicklung verlªuft entgegen dem bundesweiten Trend leicht positiv: 
Zwischen 1996 und 2003 stieg sie um 5 Prozent an und wird voraussichtlich bis 2020 um 
mehr als 2 Prozent zulegen. Dies ist sowohl auf die hohe Geburtenrate zurückzuführen als 
auch auf die Wanderungsgewinne bei den Familien [...]. 
 
Die Städte und Gemeinden im Demographietyp 5 verfügen aktuell über eine vergleichsweise 
starke soziale, wirtschaftliche und demographische Stabilität. Den demographischen Hand-
lungsdruck gibt es hier (noch) nicht. Diese Städte und Gemeinden verfügen damit über stabi-
le Strukturen und können diese nachhaltig sichern, wenn sie eine frühzeitige Vorsorgepolitik 
einleiten. Daraus erwachsen folgende Herausforderungen: 

Å Die Stabilität darf nicht mit Sicherheit verwechselt werden. Bei einer - auch durch 
die bundesweite demographische Entwicklung - verschärften Standortkonkurrenz 
kann Stabilität ohne pro-aktive Entwicklungssteuerung gerade bei kleineren und 
mittelgroßen Kommunen und im ländlichen Raum schnell in Labilität umschlagen. 
Die Abwanderung der 18- bis 24-Jährigen u. a. zu Bildungs- und Ausbildungs-
zwecken ist ein Indiz dafür, wie stark die Entwicklung von der Attraktivität als Wohn-
standort für Familien und Rückwanderer einerseits und der regionalen Arbeitsplatzsi-
tuation andererseits abhängt. 

Å Diese Städte und Gemeinden haben die Chance, frühzeitig eine gestaltende Vor 
sorge für eine nachhaltige stabile Entwicklung zu treffen. 

Å Aus ihrer pointierten  Profilierung als  Familien-Wohnstandorte resultiert die ein-
deutige Vorgabe, diese Stärke weiter auszubauen. Dies ist vor allem auch deshalb 
wichtig, weil Veränderungen der Erwerbstätigkeiten und Arbeitsmarktbedingungen 
sehr intensive Wechselwirkungen zur Belastbarkeit familienorientierter Strukturen 
haben. 
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Å Die   starke  Abhängigkeit   von   der   regionalen   Entwicklung   erfordert   regionale 
Partnerschaften, um genügend Substanz im Standortwettbewerb zu versammeln. 
Dazu braucht es eine zukunftsrobuste Siedlungsentwicklung und Infrastrukturausstat-
tung im regionalen Kontext mit dem Ziel der Stärkung der Zentren. 

Å Zur Vorbereitung auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung ist in den strategi-
schen Zukunftsplanungen eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik zwingend mit 
einzubeziehen [...]. 

 

In den Handlungsempfehlungen wird u.a. ausgeführt: 

 

Ă[...] Anders als in den zurückliegenden Jahren ist in vielen Städten und Gemeinden [...] von 
einem allenfalls moderaten Anstieg des Wohnflächenbedarfs auszugehen, der sich aus der 
stagnierenden bis leicht wachsenden Bevölkerungsentwicklung und auch bei leicht schrump-
fenden Gemeinden aus einer weiteren Verkleinerung der Haushaltsgrößen ableitet. Die 
Gemeinden sind aufgefordert, eine langfristige, angepasste und bedarfsorientierte Sied-
lungsentwicklung zu betreiben, bei der die Nachfolgekosten für nicht ausreichend genutzte 
Infrastrukturen bedacht werden, auch vor dem Hintergrund der leicht unterdurchschnittlichen 
kommunalen Steuereinnahmen. 

Spätestens unter den Rahmenbedingungen der demographischen Entwicklung hat die Er-
wartung, dass Flächenwachstum auch Wohlstandswachstum bedeutet, ihre Berechtigung ver-
loren. Bei einer abnehmenden oder auch nur stagnierenden (und alternden) Bevölke-
rung sind neue Infrastrukturen nur noch in seltenen Fällen amortisierbar. Alle Städte und 
Gemeinden sind deshalb gefordert, zunächst ihre Innenentwicklungspotenziale zu nutzen 
und sich der Aufgabe zu stellen, dass Siedlungsentwicklung letztlich nur in regionalem 
Kontext erfolgreich gesteuert werden kann. 

Die Städte und Gemeinden [...] (in diesem Demographietyp) unterliegen - unbeschadet ihrer 
aktuellen Leistungskraft - nach ihrer Größe dem hohen Risiko, allein auf sich gestellt eine um-
fassende leistungsfähige Infrastruktur nicht weiterentwickeln und die notwendige wirtschaftli-
che Innovationsfähigkeit in der zunehmenden Standortkonkurrenz mit den großen Zentren 
nicht aufweisen zu können. Eine Schwächung ihrer Funktionskraft könnte aber - im regionalen 
Maßstab - mittelfristig zu einer deutlichen Verminderung der Wohn-und Lebensqualitªt f¿hren.ñ  
 

 

 

Nachfolgend werden die Daten aus dem Demographiebericht der Bertelsmann-Stiftung 

(Stand 2006) ergänzt und letztlich gestützt durch die Daten der Bevölkerungsstruktur und 

den Prognosedaten der Gemeinde bzw. des Landkreises Osnabrück. 
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Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Wallenhorst (1980 ï 2006)  
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Quelle: Angaben Gemeinde Wallenhorst - eig. Bearbeitung

 

 

Nach Angaben der Gemeinde Wallenhorst hat die Bevölkerungszahl von 18.218 EW im Jahr 

1980 auf 24.154 im Jahr 2004 zugenommen. Hieraus ergibt sich ein gemittelter Zuwachs von 

rd. 247 EW pro Jahr. Werden nur diese vergangenen zehn Jahre zwischen 1994 und 2004 

betrachtet, ergibt sich immer noch ein jährlicher Zuwachs von rd. 146 EW. 

Allerdings ist festzustellen, dass für das Jahr 2006 eine Abnahme der Bevölkerung zu ver-

zeichnen ist. Von 2005 auf 2006 nahm die Bevölkerung erstmals wieder (siehe auch 1995 zu 

1996) geringfügig ab. Allerdings hat sich diese Entwicklung nicht fortgesetzt. Derzeit wohnen 

zum Stand Oktober 2008 24.207 Einwohner in der Gemeinde. 

 

Hieraus ist zu folgern, dass die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde als at-

traktiver und nachgefragter Wohnstandort weiterhin stabil sind, mit den entsprechenden An-

forderungen an einen attraktiven Ortskern als zentralem Versorgungsschwerpunkt der Ge-

meinde. 

 

Basierend auf den Berechnungen des Landkreises Osnabrück werden für die Gemeinde 

Wallenhorst folgende Bevölkerungszahlen prognostiziert: 
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Bevölkerungsprognose Landkreis Osnabrück 2005 ï 2025 für die Gemeinde Wallen-

horst 

 

 

Insgesamt wird für die Gemeinde Wallenhorst eine weitere Bevölkerungszunahme bis zum 

Jahr 2019 vorausgeschätzt. Dem Ausgangswert von 24.036 EW im Jahr 2005 steht ein 

prognostizierter Wert von 24.947 EW im Jahr 2019 gegenüber, der dann allerdings auf 

24.873 im Jahr 2025 zurückgeht. Insgesamt wird seitens des Landkreises Osnabrück von 

2005 bis 2025 immer noch ein Bevölkerungszuwachs von 837 EW erwartet. Das entspricht 

einem jährlichen Zuwachs von rd. 42,85 EW.  

 

Dies wiederum entspricht einem absoluten Zuwachs von 1.456 EW in 18 Jahren. Durch-

schnittlich linear gemittelt entspricht dieser Wert einem jährlichen Zuwachs von 85,65 EW.  

 

Die Graphik macht allerdings deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung gemäß Prognose 

nicht linear, sondern in einer abflachenden Kurve verlaufen wird. 

 

Auf Basis der Bevölkerungsprognose 2006 - 2025 durch den Landkreis Osnabrück (Daten-

basis 31.12.2005) wird die Altersstruktur der Gemeinde Wallenhorst dargestellt. Zum besse-

ren Vergleich werden die absolute Altersentwicklung und die relative Entwicklung aufgezeigt, 

die der relativen Altersstrukturentwicklung des Landkreises Osnabrück gegenübergestellt 

werden. Die weiteren Ausführungen zur Auswirkung demographischer Veränderungen auf 

den Wohnungsmarkt sind der ĂWohnungsprognose 2015ñ der LTS (Niedersªchsische Lan-

destreuhandstelle für das Wohnungswesen) unter Bearbeitung der IES (Institut für Entwick-

lungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover) entnommen.  
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Die angeführten Untersuchungen und Prognosen der IES beziehen sich auf ein Lebenspha-

senmodell dem andere Altersgruppeneinteilungen zu Grunde liegen als der Bevölkerungs-

prognose durch den Landkreis Osnabrück. Dennoch ist ein ausreichender Überblick bzw. ei-

ne Übertragbarkeit der Werte für die Gemeinde Wallenhorst auf die prognostizierten Entwick-

lungstendenzen gewährleistet. 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Altersstruktur in der Gemeinde Wallenhorst 2003 bis 

2020 ï absolut 

 

Deutlich werden eine prognostizierte absolute Bevölkerungszunahme in der Gemeinde Wal-

lenhorst bis zum Jahr 2020 und ein prognostizierter darauf folgender Rückgang der Bevölke-

rung bis 2025. Ebenso lässt sich die Zunahme in der Altersgruppe der hochbetagten Men-

schen von 80 Jahren und mehr ablesen. Fanden sich im Jahr 2003 584 Personen in dieser 

Altersklasse, so wird für das Jahr 2022 ein Zuwachs auf 1.901 Menschen prognostiziert. 

Dieser Wert sinkt dann bis 2025 auf 1.846 EW. Die stärksten Zuwächse sind in der Alters-

klasse 60 bis 79 Jahre zu finden. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt von 4.483 Per-

sonen im Jahr 2003 auf 5.909 Personen im Jahr 2025. Offensichtliche Zuwächse sind auch 

im Alterssegment von 40 bis 59 Jahren zu verzeichnen. Im Jahr 2003 waren 4.483 Personen 

in dieser Altersklasse zu finden, der Anteil steigt bis 2013 auf 7.981 Personen und geht dann 

auf 6.778 im Jahr 2025 zurück. Dem gegenüber geht der Bevölkerungsanteil der Altersgrup-

pe unter 19 Jahre ebenso zurück wie der Anteil der 20 bis 39 Jährigen. 
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Auswirkungen des demographischen Wandels 

Wesentliche Auswirkungen des demographischen Wandels sind für die Bereiche sozialer In-

frastruktur zu erwarten. Entsprechend der Verschiebung der Altersklassenanteile ist von ei-

ner verstärkten Nachfrage nach altengerechten Einrichtungen (Pflege, Betreuung etc.) aus-

zugehen. Die quantitative Nachfrage nach Kinder- und Jugendeinrichtungen wird nach An-

gaben dieser Prognose entsprechend zurückgehen. Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt 

lassen sich durch die zunehmende Alterung der Bevºlkerung nach Aussagen der ĂWoh-

nungsprognose 2015ñ der Niedersªchsischen Landestreuhandstelle wie folgt ableiten:  

Haushaltsgröße 

Der allgemeine Rückgang der Haushaltsgröße wurde bereits festgestellt. Ein wesentlicher 

Grund für diese Entwicklung ist die stark abnehmende Haushaltsgröße mit zunehmendem 

Alter. Lag die durchschnittliche Haushaltsgröße im Jahr 1999 in Niedersachsen bei rd. 2,2 

Personen/Haushalt, so liegt die Durchschnittsgröße in der Altersklasse 65 Jahre und älter 

nur noch bei rd. 1,5 Personen/Haushalt. 

 

Mobilität / Wanderungsverhalten 

Die Träger der Mobilität sind ganz überwiegend junge Erwachsene in der Altersgruppe 18 ï 

29 Jahre. Ebenfalls ausgeprägt sind die Wanderungstendenzen bei jungen Kindern, deren 

Familien noch relativ häufig den Wohnort wechseln, wobei die Mobilität mit Erreichen des 

Schulalters stark zurück geht. Entsprechend der Stellung im Lebenszyklus sinkt die Mobilität 

mit zunehmendem Alter aufgrund von abnehmender Flexibilität und Risikobereitschaft. Erst 

bei den Menschen über ca. 75 Jahren ist wieder ein Anstieg der Mobilität festzustellen, die-

ser beruht aber vermutlich weniger auf einer beabsichtigten Verbesserung der Wohnqualität 

als vielmehr auf den altersbedingten Ansprüchen an das Wohnumfeld, wie z. B. durch den 

Verlust des Lebenspartners oder zunehmender Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit, die zu 

einem Umzug in eine kleinere, altengerechte Wohnung führen.  Hierdurch werden im Ge-

genzug größere Wohnungen und Eigenheime freigesetzt. 

 

Weitere Veränderungen der demographisch induzierten Wohnungsnachfrage 

Entsprechend dem gleichbleibenden Anteil der jungen Erwachsenen im Alter von 18-29 Jah-

ren wird die Nachfrage nach kleineren Wohnungen zur Haushaltsgründung stabil bleiben. 

Steigende qualitative Ansprüche an den Wohnraum und Entspannungstendenzen auf dem 

Wohnungsmarkt lassen bei den Einkommensstärkeren eine verstärkte Nachfrage nach grö-

ßeren und hochwertigeren Wohnungen vermuten. Besonders mobil und aktiv auf den Woh-

nungsmärkten sind die jungen Familien in der Altersklasse von 30 bis 44 Jahren. Hier ist in 

der Gemeinde Wallenhorst kein Rückgang festzustellen, so dass von einer weiteren Nach-

frage dieser Altersgruppe ausgegangen werden kann.  

 

In der Zusammenfassung lassen sich aus diesen Daten bzw. der prognostizierten Entwick-

lung folgende Anforderungen im Hinblick auf die Ortskernentwicklung ableiten: 

 

- Notwendigkeit attraktiver Standortbedingungen durch ein funktionierendes Versor-

gungszentrum in der Gemeinde, welches wesentliche Angebote der Versorgung, von 

Dienstleistungen und der Kultur bündelt. 

 

- Konkurrenzfähiges Zentrum im Wettbewerb mit den Nachbargemeinden, um die 

Standortvoraussetzungen für eine stabile Bevölkerungsentwicklung, aber auch für die 

o.g. Veränderungen in der demographischen Entwicklung zu bieten. 
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4.5 Wirtschaft- und Arbeitsmarkt 

Kurzcharakteristik der Gemeinde Wallenhorst gem. RROP: 

- mittelgroßer Wirtschaftsstandort 
- ausgewogene Wirtschaftsstruktur 
- Auspendlerüberschuss 
- leicht überdurchschnittliche Einzelhandelszentralität 
- direkte Anbindung an die A1 und die B 68 
- im unmittelbaren Umland der Stadt Osnabrück gelegen 

Standortprofil  

        

 Kennzahlen MEZ 2 2003 2004 2005 2006 2007 
 Wirtschaftsförderung      

  Anzahl der Firmen 1.602 1.382 1.411 1.454 1.471 

        

  
Anzahl der Insolvenzen in der Pe-
riode 

13 25 40 31 33 

             

 Arbeitnehmer      

  
Anzahl der sozialversicherungspfl. 
Beschäftigten am Stichtag 30.06. 

5.105 5.094 4.892 4.953 5.107 

        

  Höhe der Arbeitslosenquote 7,7% 8,7% 8,4% 6,9 % 5,4 % 

        
             

 Gewerbesteuer      

  Gewerbesteuer insgesamt in ú 5.504052 4.601360 5.321.096 7.908.922 7.574.847 

             

 Standortfaktoren      

  Gesamte Gewerbefläche in m² 1.269.053 m² 1.400.681 m² 1.400.681 m² 1.400.922 m² 1.400.922 m² 

        

  
Vermarktbare gemeindl. Gewerbe-
fläche in m² 

24.100 m² 24.100 m² 24.100 m² 24.100 m² 24.100 m² 

        

  
Verkaufte gemeindl. Gewerbeflä-
che in m² 

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 

             

 Kennzahlen MEZ 4      

 Einkaufsstandort      

  
Anzahl der Geschäfte im inneren 
Kern 

54 58 56 60 60 

        

  
Anzahl der dort vorhandenen Ge-
schäftsflächen im Erdgeschoss 

11.448 m² 11.448 m² 11.448 m² 10.244 m² 10.244 m² 

        

  
davon leerstehende Geschäftsflä-
chen 

1.450 m² 849 m² 449 m² 345 m² 345 m² 

        

  %ualer Leerstand im Zentrum 12,7% 7,4%  3,9 % 3,4 % 3,4 % 



20 / 70            Gemeinde Wallenhorst  

                     Vorbereitende Untersuchungen für den zentralen Versorgungs- und Entwicklungsbereich 

H:\WALLENH\208074\TEXTE\Texte aktuell 081031\VU081029_ENDFASSUNG.doc 

 

 

             

 Kennzahlen MEZ 5      

 Arbeitsplätze       
   2003 2004 2005 2006 2007 
  gesamt 5.105 5.094 4.892 4.933 5.107 

        

  
davon mit abgeschlossener 
Berufsausbildung 

3.017 2.947 2.874 2.886 2.913 

        

  
davon ohne Berufsausbil-
dung 

809 813 738 747 722 

        

  
davon mit Fachhochschul- / 
Universitätsabschluss 

218 231 235 252 263 

             

 Ausbildungsplätze      

  
Anzahl unversorgter Schüler 
zum 30.06. 

16 3  27 6 0 

 

Die Gewerbeflächenentwicklung in der Gemeinde Wallenhorst hat sich in den Jahren von 

2003 (ca. 1.250.000 m²) bis 2007 grundsätzlich positiv entwickelt (ca. 1.400.000 m²). So 

wurde in den vergangenen Jahren zumindest erreicht, dass die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten wieder den Stand von 2003 erreicht hat und die Zahl der vor-

handenen Betriebe sich wieder der Zahl von 2003 nähert. 

Gleichwohl wird aus den jüngeren Zahlen im Verhältnis zu 2003 deutlich, dass hier noch 

Entwicklungspotenzial besteht und insoweit auch eine Verbesserung der Standortbedingun-

gen im Ortskern wie auch in den Gewerbe- und Industriegebieten ein wesentlicher Bestand-

teil der Entwicklungszielsetzungen und Maßnahmen sein muss. 
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5 Untersuchungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchungen 

5.1 Städtebauliche Ausgangslage 

 

Die Gemeinde Wallenhorst ist dem Ordnungsraum Osnabrück mit den Entwicklungsaufga-

ben eines Grundzentrums zugeordnet. Aufgrund der günstigen verkehrsgeographischen La-

ge der Gemeinde und der räumlichen Nähe zum Oberzentrum Osnabrück ist der Gemeinde 

die Schwerpunktaufgabe ĂSicherung und Entwicklung von Arbeitsstªttenñ regionalplanerisch 

zugewiesen. Vor dem Hintergrund dieser regionalen Entwicklungsaufgabe ist die gewerbli-

che Entwicklung sowie die Wohnsiedlungsentwicklung in der Gemeinde Wallenhorst in den 

letzten Jahren grundsätzlich positiv verlaufen, da die Arbeitslosenquote rückläufig ist und die 

Anzahl der Firmen in den letzten Jahren ebenso wieder steigt wie die Zahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten. Es werden gerade wieder die Werte von 2003 erreicht. 

Demnach besteht  noch Entwicklungsspielraum nach oben und dementsprechend Hand-

lungsbedarf für weitere Ansiedlungen und die weitere Entwicklung im Sinne der regionalpla-

nerisch zugewiesenen Schwerpunktaufgabe zur Entwicklung von Arbeitsstätten. 

Nach einem geringen Rückgang der Bevölkerung in 2006 ist in der Folge der Ausweisung 

weiterer Wohngebiete die Zahl der Einwohner wieder ansteigend. 

 

Bedingt durch die entwicklungshistorische Besonderheit der Gemeinde Wallenhorst, die erst 

1972 im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform aus den ehemals selbstständigen Ge-

meinden Hollage, Lechtingen, Rulle und Alt-Wallenhorst entstanden ist sowie durch die Nähe 

zum Oberzentrum Osnabrück und zum Mittelzentrum Bramsche ist im Gesamtzusammen-

hang der gemeindlichen Entwicklungsziele die Entwicklung und Ausbildung einer zentralen, 

attraktiven Ortsmitte in der Ortslage Wallenhorst vorrangiges Entwicklungsziel gemeindlicher 

Planungen.  

 

Die ehemals selbständigen Gemeinden Hollage, Lechtingen, Rulle und Alt-Wallenhorst ver-

fügen entwicklungsbedingt jeweils über gewachsene Ortskernbereiche mit entsprechenden 

(Nah-)Versorgungseinrichtungen. Aus dem Zusammenschluss der ursprünglich vier selbst-

ändigen Gemeinden zur Gemeinde Wallenhorst resultierte insbesondere das städtebauliche 

Erfordernis, den Kernbereich der ehemaligen Gemeinde ĂAlt-Wallenhorstñ, der sich aus-

schlieÇlich auf den Bereich entlang der ĂGroÇen StraÇeñ beschrªnkte, zu einer neuen und 

zentralen Ortsmitte auszubauen und zu entwickeln.  

 

Durch die Fertigstellung des Rathauses 1995 nºrdlich der GemeindestraÇe ĂAlter Pyer 

Kirchwegñ wurde in Zuordnung zur ĂAlexanderkircheñ zumindest dem verwaltungspolitischen 

Anspruch auf Zentralität Rechnung getragen. Mittlerweile konnten alle kommunalen Verwal-

tungs- und Fachbereiche unter einem Dach in einem modernen Verwaltungsgebäude vereint 

werden. 

 

Zeitgleich entstand im Zusammenhang mit dem Rathaus auch ein neuer Wohn- und Ge-

schäftsbereich s¿dwestlich der innerºrtlichen HauptverkehrsstraÇe (ehem. B 68, ĂGroÇe 

StraÇeñ). Dieser erweiterte Geschªftsbereich wird durch die ĂRathausalleeñ und die StraÇe 

ĂAlte Hofstelleñ erschlossen; beide sind nicht befahrbar und somit als FuÇgªngerzone konzi-

piert. 
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Auch entlang der ĂNiedersachsenstraÇeñ, die ¿ber einen Kreisverkehrsplatz an die ĂGroße 

StraÇeñ angebunden ist, hat sich mittlerweile eine Wohn- und Geschäftshausbebauung etab-

liert. Zwei weitere Wohn- und Geschªftshªuser entstanden im Eckbereich ĂGroÇe StraÇeñ / 

ĂNiedersachsenstraÇeñ bzw. nºrdlich der StraÇe ĂGroÇe StraÇeñ:  

 

Hier liegen weitere Entwicklungspotenziale, die den grundsätzlichen Ansatz zur Durchfüh-

rung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme bilden. 

 

 

 

5.2 Untersuchungsraum der Vorbereitenden Untersuchung 

 

 

 
 

Lage des Gebiets der Vorbereitenden Untersuchungen in der Ortslage Wallenhorst 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den zentralen Versorgungsbereich der Ortslage Wallen-

horst, wie er im `Einzelhandelskonzept für die Gemeine Wallenhorst´, vorgelegt durch die 

GMA, Köln im April 2008 abgegrenzt wurde sowie angrenzende Schlüsselbereiche, die auf-

grund ihrer städtebaulichen Besonderheiten wesentlichen Einfluss auf die Entwicklungs- und 

Sanierungsziele im Ortskern Wallenhorst nehmen. 

 

Das Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen umfasst demnach eine Gesamtflächengrö-

ße von rd. 33 ha. 

 

 

 

B 68 

BAB 1  

Hansastraße 

Hollager Str. 

nach  

Bramsche 

nach  

Osnabrück 

Große Straße 
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Untersuchungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchungen  

(Auszug aus dem ĂInformations-Flyerñ der Gemeinde Wallenhorst f¿r die ¥ffentlichkeit ¿ber 

die Vorbereitenden Untersuchungen zum geplanten Sanierungsgebiet im Ortskern der Ge-

meinde Wallenhorst) 
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5.3 Problembeschreibung / Städtebauliche Defizite 

Bau- und Nutzungsstruktur im zentralen Versorgungsbereich 

 

 

 
 

Der aus der Situation vor der kommunalen Gebietsreform gewachsene Ătraditionelleñ zentrale 

Geschäftsbereich der ehemals selbstªndigen Gemeinde ĂAlt-Wallenhorstñ befindet sich ent-

lang der ĂGroÇen StraÇeñ.  

 

Der nºrdliche Teilabschnitt der ĂGroÇen StraÇeñ (nºrdlich ab ĂNiedersachsenstraÇeñ) ist ge-

prägt durch eine betont offene und kleinteilige Bebauung in ein- und zweigeschossiger Bau-

weise. Im Erdgeschoss befinden sich teilweise Ladengeschäfte, vereinzelt auch Wohnungen.  

Im südlichen Teilabschnitt dominiert hingegen weitgehend zwei- bis dreigeschossige, zu Zei-

len zusammengefasste Bebauung (zzgl. Dachgeschossebene). Wohnungen im Erdgeschoss 

kommen in diesem Teilabschnitt der ĂGroÇen StraÇeñ nicht vor.  

Insgesamt variiert die Zahl der Vollgeschosse im Ortsbild - insbesondere im Zentrum - er-

heblich, je nach Realisierungsabschnitt und -phase.  

Die älteren, hier ansässigen Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe dienten 

urspr¿nglich der Versorgung der selbstªndigen Gemeinde Wallenhorst (heute Ortsteil ĂWal-

lenhorstñ). Erst durch die Fertigstellung des Rathauses 1995 nºrdlich der GemeindestraÇe 

ĂAlter Pyer Kirchwegñ wurde in Zuordnung zur ĂAlexanderkircheñ zumindest dem verwal-

tungspolitischen Anspruch auf Zentralität Rechnung getragen.  
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Mittlerweile konnten alle kommunalen Verwaltungs- und Fachbereiche unter einem Dach in 

einem modernen Verwaltungsgebäude vereint werden. 

 

Erweiterter zentraler Versorgungsbereich 

Um den Anspruch auf Zentralität auch durch Steigerung des Versorgungsangebotes der mitt-

lerweile durch die Gebietsreform sprunghaft gewachsenen Gemeinde Wallenhorst zu erfül-

len, wurde zeitgleich mit dem Bau des Rathauses auch ein neuer Wohn- und Geschäftsbe-

reich s¿dwestlich der innerºrtlichen HauptverkehrsstraÇe (ehem. B 68, ĂGroÇe StraÇeñ) er-

richtet. Dieser erweiterte Geschªftsbereich wird durch die ĂRathausalleeñ und die StraÇe ĂAl-

te Hofstelleñ erschlossen; beide sind für den Individualverkehr nicht freigegeben und als 

Fußgängerzone konzipiert. 

 

Auch entlang der ĂNiedersachsenstraÇeñ, die ¿ber einen Kreisverkehrsplatz an die ĂGroÇe 

StraÇeñ angebunden ist, hat sich mittlerweile eine Wohn- und Geschäftshausbebauung etab-

liert. Zwei weitere Wohn- und Geschªftshªuser entstanden im Eckbereich ĂGroÇe StraÇeñ/ 

ĂNiedersachsenstraÇeñ bzw. nºrdlich der StraÇe ĂGroÇe StraÇeñ. 

 

Der erweiterte zentrale Versorgungsbereich liegt westlich der ĂGroÇen StraÇeñ und weist ei-

ne von der heterogenen kleinteiligen Bebauungsstruktur des sonstigen Ortskerns abwei-

chende Bauweise auf. Es dominiert eine urbane zwei- bis dreigeschossige Wohn- und Ge-

schäftshausbebauung, die durch eine zusammenhängende einheitliche Gestaltung als städ-

tebauliche Einheit erscheint. Es handelt sich hierbei um lineare Bauzeilen, blockartig zu-

sammengefasste Geschossbauten, die Höfe und Räume umschließen. Der Erweiterungsbe-

reich unterscheidet sich als neuer Zeit- und Bauabschnitt deutlich vom älteren Geschäftsbe-

reich an der ĂGroÇen StraÇeñ. 

 

 
 

Erweiterter zentraler Versorgungsbereich ï ĂAlte Hofstelleñ / ĂNiedersachsenstraÇeñ 
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Zusammenfassung: 

Der zentrale Versorgungsbereich, der durch den Untersuchungsraum erfasst wird, 

gliedert sich in zwei voneinander erheblich abweichende Geschäftsbereiche mit un-

terschiedlichen Nutzungs- und Baustrukturen und somit auch in zwei Geschäftsberei-

che mit unterschiedlichem Charakter. 

 

Voneinander abweichend sind vor allem  

- die Gebäudehöhen, 

- die Bauvolumen, 

- die Bauweise, 

- die Gebäudetypologie.  

 

Kleinteilige bzw. kleinmaßstäbliche Gebäude prägen die Randbereiche sowie den älte-

ren Geschäftsbereich, während die Wohn- und Geschäftsbebauung insbesondere im 

neuen Geschäftsbereich sich betont urban darstellt. Hier dominiert eine betont homo-

gene zwei- bis dreigeschossige Zeilenbebauung, die zum Teil auch blockartig struktu-

riert ist. 

 

Brachflächen in zentraler Ortskernlage 

In unmittelbarer Zuordnung zum zentralen Ortskern und Versorgungsbereich befindet sich 

zwischen ĂNiedersachsenstraÇeñ und dem FuÇgªngerbereich ĂAlte Hofstelleñ eine Brachflä-

che. Westlich der ĂNiedersachsenstraÇeñ schlieÇt eine Sportanlage an, die einer urbanen 

Zentrumsentwicklung entgegensteht. Hinsichtlich Zuordnung und Lage zu den zentralen 

Funktionsbereichen des Ortskerns ist diese Nutzung als Entwicklungshemmnis und Fehl- 

bzw. Mindernutzung zu bewerten.  

 

Eine Auslagerung dieser Nutzung zu Gunsten einer urbanen Siedlungsentwicklung, in der 

u.a. auch besondere Wohnformen, Dienstleistungsunternehmen, Einrichtungen für soziale 

und gesundheitliche Zwecke o.ä. Einzug finden sollen, soll den zentralen Versorgungsbe-

reich des Ortskerns im S¿dwesten der ĂGroÇen StraÇeñ angemessen abrunden. 

 

Bausubstanz  

Im zentralen Versorgungsbereich des Ortskerns von Wallenhorst in zentralster Lage befindet 

sich gegen¿ber der ĂSt. Alexander Kircheñ auf dem Eckgrundst¿ck ĂGroÇe StraÇeñ/ ĂFrank-

smannstraÇeñ ein ĂGebªudekonglomeratñ, das aus einem sechsgeschossigen leerstehenden 

Hotelgebäude und einem ehemaligen, abgängigen Gaststättengebäude besteht. Das Saal-

gebäude, das ursprünglich Bestandteil des Gaststättengebäudes war, ist infolge eines 

Brandschadens mittlerweile entfernt worden, so dass gegenwärtig zwischen der Wohn- und 

Geschªftsbebauung an der ĂGroÇen StraÇeñ und dem abgªngigen Gaststªttengebªude eine 

Baulücke klafft.  

 

Die noch vorhandene Gebäudesubstanz steht seit längerer Zeit leer und sprengt bei weitem 

den üblichen Bau- und Siedlungsmaßstab des zentralen Versorgungsbereichs, so dass das 

Ortsbild des zentralen Versorgungsbereichs auf unzumutbare Weise gestört und beeinträch-

tigt wird. Der durch diesen Missstand verursachte Imageschaden für den zentralen Versor-

gungsbereich ist offensichtlich und muss zeitnah beseitigt werden.  

 



Gemeinde Wallenhorst  -  

Vorbereitende Untersuchungen für den zentralen Versorgungs- und Entwicklungsbereich - 27/ 70 

H:\WALLENH\208074\TEXTE\Texte aktuell 081031\VU081029_ENDFASSUNG.doc 

 

 
 

Vorhandene Bebauung ĂGroÇe StraÇe 25ñ 

 

Der ruinöse Gebäudebestand befindet sich auf Schlüsselgrundstücken des gewachsenen äl-

teren Geschªftsbereichs an der ĂGroÇen StraÇeñ. Die Grundst¿cke sind dem verkehrsgeog-

raphisch zentralen Knotenpunkt ĂGroÇe StraÇeñ / ĂFranksmannstraÇeñ / ĂAlter Pyer Kirch-

wegñ direkt zugeordnet und der ĂAlexanderkircheñ und der ĂAnna-Kapelleñ quasi vorgelagert. 

Von hier aus entwickelt sich der zentrale Versorgungsbereich in nördliche und südliche Rich-

tung entlang der ĂGroÇen StraÇeñ.  

 

¦ber den ĂAlten Pyer Kirchwegñ besteht eine weitere zentrale Verbindung zum erweiterten 

Versorgungsbereich ĂAlte Hofstelleñ / ĂAlte Webschuleñ, die zurzeit noch erhebliche funktio-

nal-räumliche Mängel aufweist und einer dringenden Neuordnung bedarf.  

 

Vor diesem besonderen städtebaulichen Hintergrund ist eine grundlegende Erneuerung der 

baulichen Nutzung auf den o.a. Grundstücken unbedingt zeitnah umzusetzen, wobei die 

künftigen Nutzungen sowohl der zentralen Lage im Versorgungsbereich als auch den künfti-

gen Ansprüchen an eine lebendige, kommunikative Ortsmitte mit hoher Aufenthaltsqualität 

entsprechen müssen. 

 

Die ¿brige Bausubstanz im Geschªftsbereich der ĂGroÇen StraÇeñ ist nicht abgªngig; ent-

spricht aber nur bedingt heutigen Anforderungen an eine attraktiv gestaltete und zeitgerechte 

Wohn- und Geschäftsbebauung. Leere Schaufenster und Ausstellungsflächen sowie fehlen-

de gestaltete Aufenthaltsbereiche (z.B. keine gestalterische Einheit durch einen einheitlich 

und hochwertig gestalteten Straßenraum mit Fußgängerbereichen mit Aufenthaltsqualität, 

einheitlichem Stadtmobiliar und einer einheitlichen Gestaltung von publikumsintensiven Be-

reichen, wie z.B. durch Überdachungen o.ä.) prägen den Geschäftsbereich. Als ortsbildprä-

gende und Identifikation stiftende Gebäude gelten im zentralen Versorgungsbereich: 

 

- Kirchengebªude ĂSt. Alexanderñ, 

- ĂSt. Anna-Kapelleñ, 

- Gaststªtte ĂAlte K¿stereiñ (sanierter Altgebªudebestand),  

- Rathausneubau mit Rathausvorplatz.  
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Auch die einheitliche Formensprache der neuen Wohn- und Geschäftshausarchitektur des 

neuen Geschäftsbereichs ist als vielversprechender Ansatz für die weitere Entwicklung des 

zentralen Versorgungsbereichs zu bewerten. Anzustreben ist nicht nur eine bessere funktio-

nale Verbindung der Geschäftsbereiche untereinander, sondern auch eine qualitative Ver-

bindung und Aufwertung der Geschäftsbereiche durch eine strukturelle Erneuerung des älte-

ren Geschäftsbereichs. 

 

Die vorhandene Bausubstanz im Geschªftsbereich der ĂGroÇen StraÇeñ mit seinen Auslªu-

fern (ĂKirchplatzñ, ĂAlter Pyer Kirchwegñ und den sonstigen aus der ĂGroÇen StraÇeñ abzwei-

genden Straßen), weist zudem erhebliche energetische Mängel auf (Fehlen von Wärme-

dämmung etc.). Abschließend und zusammenfassend bleibt festzustellen, dass mit Ausnah-

me der vor einigen Jahren errichteten Neubauten an der ĂGroÇen StraÇeñ erheblicher Mo-

dernisierungsbedarf an der vorhandenen Substanz besteht, der auch der Verbesserung des 

Ortsbildes zugute kommen muss. 

 

 

 

 
 

Franksmannstraße 2-4 

 

 
 

Große Straße 31 

 

 
 

Große Straße 18 

 

 
 

Alter Pyer Kirchweg 7 

 

 

Die neue Bausubstanz des erweiterten zentralen Versorgungsbereichs (ĂAlte Hofstelleñ / ĂAl-

te Webschuleñ) ist ohne nennenswerte Beanstandung und zeichnet sich durch eine gute und 

einheitliche, materielle Gestaltung aus. Durch differenzierte Formgebung tritt diese dennoch 

nicht gleichförmig, sondern vielfältig strukturiert in Erscheinung (s.o.). 
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Straßenverkehr / Öffentliche Straßen- und Wegeverbindungen 

Der ursprüngliche Versorgungs- und Geschäftsbereich hat seinen Ursprung beidseits der 

ĂGroÇen StraÇeñ. Geprªgt ist der Bereich noch heute insbesondere durch die (fehlende) 

straßenräumliche Gestaltung der ehemaligen Bundesstraße B 68, die ursprünglich durch den 

zentralen Ortskern im Bereich der Ortslage Wallenhorst führte. Ausbau und Gestaltung der 

Straße sind auf rein verkehrliche Funktionen und Anforderungen ausgerichtet. Die Tempore-

duzierung auf 30 km/h für den motorisierten Verkehr ist nur rein faktisch vorhanden und lässt 

sich nicht durch die Ausgestaltung des Straßenraums ableiten. Die fußläufige Erschließung 

des Bereichs findet heute rein funktional durch die beidseitig der Fahrbahn angeordneten 

Gehwege statt. Diese bilden gegenwärtig auch den öffentlichen Aufenthaltsbereich für Fuß-

gänger in der Geschäftslage. Gestaltete Aufenthaltsqualitäten, die der Funktion eines zentra-

len Versorgungsbereiches im Ortszentrum entsprechen, und zu einer Aktivierung und Attrak-

tivierung des Ortszentrums führen, sind nicht vorhanden.  

 

 

            
 

Der erweiterte zentrale Versorgungsbereich mit der neuen Wohn- und Geschäftsbebauung 

um das Rathaus ist ¿ber die ĂRathausalleeñ und die Wegeverbindung ĂAlte Hofstelleñ/ ĂAlte 

Webschuleñ ausschlieÇlich und entsprechend seiner Aufenthaltsqualitªt nur f¿r den FuÇgªn-

gerverkehr freigegeben. Hier befinden sich großzügige, gestaltete Fußgängerbereiche, die 

auch Aufenthaltsqualität - insbesondere in Verbindung mit gastronomischen Betrieben - auf-

weisen.  

 

Die fuÇlªufigen Verbindungen zwischen dem Geschªftsbereich an der ĂGroÇen Stra-

Çeñ und dem erweiterten Wohn- und Geschªftsbereich an der ĂRathausalleeñ und der 

ĂAlten Hofstelleñ/ ĂAlten Webschuleñ sind hinsichtlich Qualitªt und Auffindbarkeit 

mangelhaft zu bewerten. Es fehlen hier eindeutig gestaltete Auffindungsmerkmale sowie 

wegebegleitende Nutzungen zentraler Versorgungseinrichtungen. Hinsichtlich der Verbin-

dungsfunktion ist der Ausbau und die Gestaltung der Wegeverbindungen als völlig unzurei-

chend einzustufen. 

 

Die Gemeinde Wallenhorst ist unmittelbar an die Bundesstraße B 68 sowie die Bundesauto-

bahn BAB 1 angebunden. Der Gewerbestandort Wallenhorst ist somit optimal an das über-

regionale Straßenverkehrsnetz angebunden. Die BAB 30 (Ost-West-Verbindung) ist über die 

BAB 1 auf direktem Wege zu erreichen. Über die B 68 ist die Stadt Osnabrück ebenfalls gut 

erreichbar. 
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Mit der ĂGroÇen StraÇeñ, der ĂNiedersachsenstraÇeñ sowie dem ĂAlten Pyer Kirchwegñ / 

ĂPyer Kirchwegñ befinden sich drei innerºrtliche Hauptverkehrsz¿ge innerhalb des Untersu-

chungsraumes, die diesen umfassend erschließen. 

 

Die öffentlichen Straßen und Wege im Untersuchungsgebiet sind entsprechend ihrer Er-

schließungsaufgabe auf rein verkehrliche Funktionen reduziert bzw. begrenzt. Insbesondere 

trifft dies auf die ehemalige Bundesstraße B 68 - heutige ĂGroÇe StraÇeñ - zu, die ursprüng-

lich durch die zentrale Ortslage von Wallenhorst verlief. Seit Errichtung der östlich des Orts-

kerns verlaufenden Umgehungstraße der heutigen B 68 ist die ĂGroÇe StraÇeñ als Gemein-

destraße umgewidmet worden. Beidseits der Fahrbahn befinden sich Gehwege (Hochbord). 

Wegeführende gestalterische Merkmale oder gar qualitativ hochwertige Aufenthaltsbereiche 

sind im öffentlichen Straßenraum nicht vorhanden.  

 

 

     
 

 

 

In dem zurzeit in Aufstellung befindlichen Verkehrsentwicklungsplan (Einstieg in den Jah-

ren 2005 / 2006) der Gemeinde Wallenhorst stellt sich die Verkehrsbelastung für das Orts-

zentrum wie folgt dar: 

 

Im Zentrum von Wallenhorst treten auf der ĂGroÇen StraÇeñ die hºchsten Verkehrsbelastun-

gen des gesamten Gemeindegebietes außerhalb des klassifizierten Straßennetzes auf.  

Das Maximum wird dabei mit 8.900 Kfz/24h bis 9.800 Kfz/24h zwischen der ĂFranks-

mannstraÇeñ und der ĂHollager StraÇeñ erreicht. Auch die ¿brigen Querschnitte im unter-

geordneten Straßenverkehrsnetz weisen im Vergleich zu den anderen Ortsteilen hohe Belas-

tungen auf.  
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Die hohe Verkehrsbelastung im zentralen Versorgungsbereich wirkt sich äußerst negativ auf 

die Funktionen und auf die Aufenthaltsqualität des zentralen Versorgungsbereichs im Verlauf 

der ĂGroÇen StraÇeñ, der ĂFranksmannstraÇeñ und der StraÇe ĂAlter Pyer Kirchwegñ aus. 

 

Im Zentrum gibt es rund 665 öffentliche bzw. öffentlich zugängliche Stellplätze, davon rund 

1/3 in Tiefgaragen. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung (im Jahr 2000) wurden folgende 

Belegungsdaten ermittelt, die auch heute noch als relevant einzustufen sind: 
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Ă[...] Erfasst wurde die Belegung und teilweise die Parkdauer im Zentrum von Wallenhorst 

auf rd. 420 Stellplätzen (darunter alle Tiefgaragen) am 17.10.2000 im Zeitbereich von 09.00 

Uhr bis 19.00 Uhr. 

Von den rd. 420 Stellplätzen waren maximal rd. 200, d. h. weniger als die Hälfte, belegt. im 

Tagesverlauf ist die Nachfrage relativ konstant, von 9 bis 12 Uhr schwankt die Belegung nur 

um rd. 10 Fahrzeuge und nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr ist eine vergleichbare Nach-

frage festzustellen. Eine um rd. 25% geringere Nachfrage ist zwischen 12 und 14 Uhr fest-

zustellen. Die Nachfrage und Belegung differiert allerdings deutlich in Abhängigkeit von Art 

und Lage des Parkplatzes: 

In der Großen Straße (von Niedersachsenstr. bis zur Kirche) waren von den 60 Stellplätzen 

maximal rd. 50 (= 83%) belegt. Im Abschnitt zwischen Niedersachsenstr. und Flachshütte 

war zweimal eine Vollbelegung zu verzeichnen. 

Von den max. 50 parkenden Fahrzeugen waren 10 (= 20%) als ĂLangzeitparker" (mehr als 5 

Stunden) einzustufen, der größte Anteil (7 Fahrzeuge) davon im Bereich des Parkplatzes 

zwischen Kirche und GroÇer StraÇe. Die ĂKurzzeitparker" (weniger als 2 Stunden) hatten in 

den Spitzenzeiten nur eine Anteil von rd. 50% an der Nachfrage. 

Von den Tiefgaragen wies lediglich die TG Rathaus mit durchschnittlich rd. 75% Belegung 

eine hohe Auslastung auf. 

Die beiden anderen Tiefgaragen mit 107 bzw. 115 Stellplätzen Kapazität waren maximal mit 

rd. 30 bis 35 Fahrzeugen (= rd. 30%) belegt [. ..].ñ 

 

Schienenverkehr 

Die Gemeinde Wallenhorst ist nicht an das Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlos-

sen. Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in der Stadt Osnabrück (ca. 13 km ent-

fernt: InterCity- und InterCity-Express-Haltepunkt) und in der Stadt Bramsche (ca. 15 km ent-

fernt). Im Ortsteil Halen der Gemeinde Lotte, welcher westlich an Wallenhorst angrenzt, be-

findet sich eine Regionalstation der Nordwestbahn. 

 

ÖPNV 

Das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs wird in der Gemeinde Wallenhorst durch 

den Buslinienverkehr der ĂVerkehrsgemeinschaft Osnabr¿ckñ getragen. Es werden insge-

samt fünf Taktlinien und drei Ergänzungslinien bedient. 

Sowohl die Siedlungsschwerpunkte als auch ein Großteil des Außenbereiches sind weitge-

hend erschlossen. Insgesamt kann das ÖPNV-Angebot in Wallenhorst als ausreichend an-

gesehen werden. Als zusätzliches Angebot steht im Ortsteil Halen der Nachbargemeinde 

Lotte ein Haltepunkt des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auf der Nordwestbahn-Linie 

ĂOsnabr¿ck ï Wilhelmshavenñ zur Verf¿gung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandarstellung: 
 

Übersichtsplan Rahmenbedingungen Verkehr: 
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5.4 Bauleitplanung im Untersuchungsgebiet 

Wirksame Flächennutzungsplandarstellung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wallenhorst wurde 1980 aufgestellt. In 

das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird zurzeit eingestiegen, um 

geänderten städtebaulichen Anforderungen, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen einer 

nachhaltigen Gemeindeentwicklung gerecht zu werden. Geplant ist u.a. die Entwicklung ei-

nes rd. 150 ha großen interkommunalen Gewerbegebietes mit der Stadt Bramsche nördlich 

der Hansastraße im nördlichen Gemeindegebiet. Als Schwerpunkte der künftigen Wohnsied-

lungsentwicklung sind maßvolle Arrondierungen bereits vorhandener Wohnsiedlungs-

schwerpunkte sowie die Nutzung und Intensivierung von Innenbereichsflächen zu nennen. 

 

 

Für den Entwicklungsbereich der Ortsmitte Wallenhorst weist der wirksame FNP folgende 

Flächennutzungen aus:  

 
 

Auszug aus dem wirksamen FNP für die Gemeinde Wallenhorst 
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Für die überwiegenden Teilbereiche des Untersuchungsraumes weist der FNP bereits ge-

mischte Bauflächen i.S. von Versorgungsnutzungen aus; gleichwohl sind Anpassungen in-

sbesondere für die Teilflächen der Sportanlage erforderlich, um die planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen für eine urbane und zentrumsbezogene Siedlungsentwicklung vorzubereiten. 

 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne im Untersuchungsgebiet 

 

 
 

Übersicht rechtsverbindlicher Bebauungspläne im Untersuchungsbereich 

 

Die städtebaulichen Zielsetzungen der verbindlichen Bauleitpläne sind im Hinblick auf die 

Realisierung der künftigen Sanierungs- und Entwicklungsziele innerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereichs auf eine mögliche Anpassung hin zu überprüfen und ggf. im Rahmen der 

Durchführung der Sanierung anzupassen. 
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Rechtsverbindliche Bebauungspläne im Untersuchungsgebiet 

 

- Nr. 5 (1) ĂWestlich der UmgehungsstraÇeñ, 
- Nr. 5 (2) ĂWestlich der UmgehungsstraÇeñ, 
- Nr. 8 (2) ĂPortkamp IIñ, 
- Nr. 9 (1) ĂIn den Kºtterkªmpenñ, 
- Nr. 12 ĂHollager StraÇeñ, 
- Nr. 12 (1) ĂHollager StraÇeñ, 
- Nr. 18 ĂGroÇe StraÇeñ, 
- Nr. 103 ĂSportzentrumñ, 
- Nr. 103 (1) ĂSportzentrumñ, 
- Nr. 103 (2) ĂSportzentrumñ, 
- Nr. 105a ĂSchneidlingñ, 
- Nr. 105 (1) ĂSchneidlingñ, 
- Nr. 111 ĂZentrum Wallenhorstñ, 
- Nr. 111 (4) ĂZentrum Wallenhorstñ, 
- Nr. 111 (5) ĂZentrum Wallenhorstñ, 
- Nr. 118 ĂWestlich der GroÇen StraÇeñ, 
- Nr. 118 (1) ĂWestlich der GroÇen StraÇeñ, 
- Nr. 120 Ă¥stlich der GroÇen StraÇeñ, 
- Nr. 120 (1) Ă¥stlich der GroÇen StraÇeñ, 
- Nr. 150 ĂGroÇe StraÇe / Ruller StraÇeñ, 
- Nr. 169 ĂGroÇe StraÇe / Flachsh¿tteñ, 
- Nr. 174 ĂKreisverkehrsplatz GroÇe StraÇe / NiedersachsenstraÇeñ, 
- Nr. 182.1 ĂGroÇe StraÇe / FranksmannstraÇeò, 
- Nr. 182.2 ĂGroÇe StraÇe / FranksmannstraÇeò, 
- Nr. 188 ĂAm Bockholtñ, 
- Nr. 198 ĂJugendzentrumñ 
- Nr. 211 (1) ĂBrunings Kampñ 
- Nr. 228 ñHeilpªdagogisches Reiten ï Mirower StraÇeò, 
- Nr. 232 ĂMirower StraÇeò, 
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5.5 Baudenkmale 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich folgende Baudenkmale gem. Baudenk-

malliste des Landkreises Osnabrück: 

 

 
 

Es handelt sich hierbei um zwei kirchlich genutzte Baudenkmale sowie die ĂAlte K¿stereiñ, 

die mittlerweile als gehobene gastronomische Einrichtung genutzt wird. 

Weitere denkmalgeschützte Gebäude sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

 

5.6 Sanierungsgebiete, städtebauliche Rahmenpläne, Gestaltungsatzungen 

Ein Sanierungsgebiet ist in der Gemeinde Wallenhorst bislang nicht festgelegt worden. Städ-

tebauliche Sanierungsmaßnahmen wurden noch nicht durchgeführt. Rahmenplanungen, die 

auf der Abgrenzung eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes - Sanierungssatzung - 

beruhen, sind demnach außerhalb des Untersuchungsbereichs dieser Vorbereitenden Un-

tersuchungen nicht aufgestellt worden 

 

F¿r den zentralen Bereich ĂGroÇe StraÇeñ / ĂAlter Pyer Kirchwegñ / ĂSt. Alexander Kircheñ 

wurde im Rahmen eines Gutachterwettbewerbes ein Masterplan vom Büro Kantorski, Müns-

ter erarbeitet.  

 

Die im Rahmen dieser Masterplanung aufgezeigten Planungs- und Lösungsansätze für die 

Neugestaltung der ĂGroÇen StraÇeñ und die angrenzenden Bereiche des Zentrums rund um 

das Rathaus und die ĂSt. Alexander Kircheñ sollen u.a. Ber¿cksichtigung finden, soweit diese 

nicht den Sanierungszielen und konkreten Sanierungsmaßnahmen entgegenstehen.  

St. Alexander Kirche 

St. Anna-Kapelle 

Alte Küsterei 
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Im nachfolgenden Kapitel 6 sind die Grundzüge des Masterplanes für den Bereich der Orts-

mitte dargelegt.  

 

Des Weiteren wurden f¿r den Entwicklungsbereich zwischen ĂNiedersachsenstraÇeñ und der 

vorhandenen Wohn- und Geschäftsbebauung im Bereich ĂAlte Hofstelleñ Investorenkonzepte 

erarbeitet und den Ratsgremien vorgestellt. Im zwischenzeitlich vorgelegten Einzelhandels-

gutachten der GMA wird empfohlen, die bislang erarbeiteten Konzepte (ĂMarktgalerie" der 

plangruppe Mºller und ĂEinkaufszentrum" der PROFILIA von 2006) nicht weiter zu verfolgen, 

da diese weder aus wirtschaftlicher noch aus städtebaulicher Sicht tragfähige Lösungen bie-

ten. DemgemªÇ wird eine Neukonzeption f¿r den Bereich zwischen ĂAlte Hofstelleñ und 

ĂNiedersachsenstraÇeñ empfohlen. 

 

Die zusammenfassende Betrachtung der vorangestellten Ausgangslage kommt zu folgen-

dem Ergebnis: 

 

Schwächen und Risiken 

- Kaufkraftabfluss in das nahegelegene Umland - Stadt Bramsche und Stadt Osnab-

rück (großflächiger Einzelhandel an der Peripherie des Oberzentrums Osnabrück), 

- Erscheinungsbild / Gestaltung der ĂGroÇen StraÇeñ (Freiraumnutzung und -

gestaltung),  

- keine identitätstiftende Ortsmitte mit qualitativ hochwertigen Aufenthaltsbereichen, 

- mangelhafte funktionale Verbindung und Verknüpfung zwischen der gewachsenen, 

traditionellen Ortsmitte und dem bereits erweiterten Wohn- und Geschäftsbereich im 

Bereich ĂAlte Hofstelleñ, ĂRathausalleeñ, ĂLeinengasseñ und ĂNiedersachsenstraÇeñ - 

mangelhafte Auffindbarkeit der erweiterten Ortsmitte, 

- Freiflächenpotenzial in zentraler Lage mit Fehl- und Mindernutzung, 

- baulich-räumlicher Mängelbereich am Schlüsselstandort der alten gewachsenen 

Ortsmitte - abgängiges Gebäude/ unmaßstäbliche Bausubstanz (Hotelgebäude), 

- beginnende gewerbliche Leerstände im Kernbereich, 

- geringes, auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtetes Versorgungsangebot, fehlen-

de ĂMagnet-Handelsbetriebeñ, 

- ĂAngebotsl¿ckenñ bei Dienstleistungen und kulturellen Einrichtungen, 

- mangelhafte Orientierung für Ortsfremde, 

- desolate Verkehrssituation ĂGroÇe StraÇeñ 

 

 

Stärken und Chancen 

- historisches Ensemble mit ĂAlexanderkircheñ, ĂAlte K¿stereiñ, ĂAnna-Kapelleñ 

(= ursprünglich gewachsener, zentraler Bereich als Ansatz für die weitere Ortsmitten-

entwicklung), 

- kleinteiliger, zentraler Stadtraum entlang der ĂGroÇen StraÇeñ ï Urbanität,  

- günstige Entfernungen zu vorhandenen und künftigen Geschäftsbereichen (trotz 

mangelhafter funktionaler und gestalterischer Verbindungen), 

- hohe Kaufkraft der Wallenhorster Bevölkerung, 

- Stellplatzangebot im Kernbereich, 

- Schwerpunktstandort gewerblicher Nutzungen- und Einrichtungen, 

- Ansiedlung eines ĂKunden- und Einzelhandelsmagnetenñ im zentralen Bereich, 

- Schaffung neuer Arbeitsplätze,  

- Herausstellung/ Stärkung/ Attraktivitätssteigerung der Ortsmitte durch Erhöhung des 

kulturellen Angebots (mehr Veranstaltungen im Kernbereich) ï Stadtmarketing, 

- vorhandene (potenzielle) Entwicklungsflächen im Zentrum 
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Plandarstellung: 
 

Untersuchungsbereich der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) -  

Mängel-/ Chancen-Plan: 
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6 Planungsansätze 

6.1 Masterplan ĂGroÇe StraÇeñ./ ĂAlter Pyer Kirchwegñ./ ĂSt. Alexander Kircheñ 

 

Im Jahr 2005 wurde von dem Büro Kantorski der Masterplan für die Neugestaltung des zent-

ralen Versorgungsbereichs im Bereich ĂGroÇe StraÇeñ/ ĂAlter Pyer Kirchwegñ/ ĂSt. Alexander 

Kircheñ erarbeitet. Auf dieser Grundlage sollen weitere Planungsansªtze verfolgt werden. 

 

 
 

2Masterplan für die Neugestaltung der Ortsmitte Wallenhorst 

 

ñ[...] Erläuterungen 

- Die ĂPersºnlichkeitñ Wallenhorsts ist zu definieren, zu entwickeln und als Standortvor-

teil herauszustellen.  

Kommunen stehen untereinander im Wettbewerb. Dieser Wettbewerb betrifft auch eindeutig den Städ-

tebau und die Stadtgestaltung, d.h. die funktionellen Aspekte und das Erscheinungsbild. Dies gilt ganz 

besonders für den Ortskern, denn dort dokumentiert sich am sp¿rbarsten die ĂPersºnlichkeitñ einer je-

den Kommune. Ein gut funktionierender und einprägsam gestalteter Ortskern ist ein klarer Standort-

vorteil. Hier hat Wallenhorst einen deutlichen Nachholbedarf. Es bedarf daher einer tragenden ĂVisi-

onñ, um Vorhandenes stimmig so zu entwickeln, damit AuÇenstehende Wallenhorster Lebensqualität 

als ganz selbstverständliche Unverwechselbarkeit erleben.  

 

- Wallenhorst braucht eine mºglichst starke Mitte, eine ĂGute Stubeñ 

                                                
2
 Quelle: Dipl.-Ing. Kantorski, Stadtplaner u. Architekt BDA, Bergstraße 67, 38143 Münster 
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Es ist bekannt, dass die wesentlichen Merkmale der ĂPersºnlichkeitñ eines Ortes sich normalerweise 

in einem räumlichen Schwerpunkt, üblicherweise einem Platz, entfalten. Ein derartiger Schwerpunkt 

ist in Wallenhorst nicht angemessen definiert und ausgebildet. Die ĂVisionñ des Planverfassers für 

Wallenhorst ist daher die Schaffung eines identitätsstiftenden kommunalen Platzes, der den vorhan-

denen, noch besser zu entwickelnden kirchlichen Platz ergänzt. Also die 

- Anlage eines öffentlichen / kommunalen Bereichs, mit dem Ziel der Schaffung eines Platzes, 

(  )  

kurzum eine "Gute Stube" mit Aufenthaltsqualität, Anziehungskraft und Multifunktionalität, geeignet für 

kommunale Darstellung und Repräsentation (Ausschmückung!), mit hohem Grad an Erreichbarkeit 

und Durchlässigkeit. 

Der harmonische Zweiklang von kommunalem und kirchlichem Platz könnte die besondere Qualität, 

die ĂPersºnlichkeitñ Wallenhorsts, herausstellen. Wie die Umsetzung dieses Ziels, ausgehend von 

vorhandenen Qualitäten aussehen kann, zeigt der Masterplan: eine starke Mitte, eine ĂGute Stubeñ, 

als wesentliches Element der Standortsicherung. 

 

- Wallenhorst braucht ein ganzheitliches und auf einander abgestimmtes städtebauliches 

Erscheinungsbild 

(...) 

Der rªumlichen  Mitte,  der  ĂGuten Stubeñ, wird  hºchste  Prioritªt zugewiesen. Sie erhält ihre Kraft 

auch dadurch, dass andere Plätze bzw. platzähnliche Situationen nicht mit ihr konkurrieren. Städti-

sche Plätze benötigen ohnehin räumliche Fassungen mit attraktiven Gebäudenutzungen. Im Plange-

biet ist so gesehen kein überzeugender Anlass f¿r die Ausbildung weiterer ĂPlªtzeñ gegeben. Der Ver-

fasser hat es daher vermieden, weitere große Flächen platzartig zu gestalten und zu pflastern.  

 

- Wallenhorst braucht einen verkehrsberuhigter Geschªftsbereich (ĂTempo-20km/h - Be-

reichñ) 

 

Ein entsprechender, seit längerem von der Gemeinde getroffener Beschluss ist richtig und überfällig. 

Er zielt auf die Notwendigkeit der Sicherung des Standorts in der Region. Denn ĂTempo 20-km/hñ be-

deutet die Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer und somit Sicherheit und Bewegungskomfort für 

Fußgänger und Fahrradfahrer. Er ist Voraussetzung für eine deutliche Steigerung der Lebens- und 

Aufenthaltsqualitªt und damit der Anziehungskraft des Ortskerns. ĂTempo-20 km/hñ ist dar¿ber hinaus 

nicht nur eine gute, sondern zwingende Voraussetzung für das vom Planverfasser herausgestellte 

Leitbild der ĂGuten Stubeñ. 

Die Ausbildung einer ĂTempo-20 km/h-Zoneñ ist daher ein ¿berzeugender Beitrag f¿r die Entwicklung 

einer anziehenden ĂPersºnlichkeitñ Wallenhorsts. Allerdings sind für die bauliche Umsetzung dieses 

Ziels geeignete und kreative Ideen und Konzepte gefragt. Denn Tempo-20 benennt ja nicht die Min-

dest- oder Regelgeschwindigkeit, sondern deren Höchstgrenze. 

Ausgangspunkt einer guten Lösung für die gestellte Aufgabe ist immer eine stadtgestalterische Vision. 

Verkehrsplanerische und straßenbautechnische Aspekte sind zu berücksichtigen. Sie haben aller-

dings eine dienende Funktion. 

Die gesamte Anlage der befahrbaren Flächen, ihre Dimensionierung und ihre baulichen Merkmale 

müssen f¿r den angestrebten Erfolg auch im Detail dem Ziel ĂTempo-20 km/hñ entsprechen. Ansons-

ten kann sich die wünschenswerte Wohnlichkeit im Ortskern nicht entfalten. 

 

Ziele und Maßnahmen 

- Ausbildung einprªgsamer ĂToreñ zum Ortskern (Anfang und Ende der "Mitte" markie-

ren): ĂDreiklangñ von Kreisverkehren, Baumtoren, StraÇenbelagswechsel...: 

Anordnung eines, den eigentlichen Ortskern auch nach Osten markierenden Kreisverkehrs 

 

- Ablesbarkeit des Ortskerns:  

Ausbildung eines einheitlichen/aufeinander abgestimmten Erscheinungsbildes aller neugestalteten  

Straßenräume, einschließlich der Fußgängerzone (Straßenbeläge, Großgrün, Leuchten, Straßenmobi-

liar, Beleuchtungskonzept, ...), dabei auf vorhandenen Qualitäten aufbauen, 
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- Bereichsinternen Strukturen schärfen, Herausarbeiten einer eigenen Identität und Per-

sönlichkeit für den Ortskern: 

Entwicklung prägnanter städtebaulicher Strukturen, dabei Aufgreifen und Herausstellen vorhandener 

Qualitäten ( historische Gebäude, Baumbestände.... ) 

 

- Herausarbeiten von eigenständigen, in sich prägnanten Raumbereichen/-abschnitten: 

 

Teilbereich 1 ĂGroÇe StraÇeñ (zw. ĂNiedersachsenstraÇeñ und ĂPyer Kirchwegñ / ĂFranksmannstr.ñ) 

als Einkaufs- und Dienstleistungsort (geschäftiger, lebhafter Ort mit eher flüchtigen Kontakten, eher 

monofunktional).  

Teilbereich 2 ĂGute Stubeñ (zw. ĂPyer Kirchwegñ / ĂFranksmannstr.ñ und ĂAm Bockholtñ, einschl. Kirch-

umfeld) als multifunktionaler Treffpunkt zu unterschiedlichen Anlässen, Ort für Repräsentation in viel-

fältiger Hinsicht (öffentlichkeitsbezogene Handlungen, öffentliches Auftreten und öffentliche Darstel-

lung...) 

Teilbereich 3 Bereich ĂPyer Kirchwegñ, zw. ĂGroÇer Str.ñ und ĂAlte Webschuleñ  

als Übergangsbereich bzw. städtebauliches Bindeglied, multifunktional. 

Teilbereich 4 Bereich zw. ĂAm Bockholtñ und ĂBrunings Kampñ  

als Übergangsbereich bzw. städtebauliches Bindeglied, multifunktional, ohne Geschäftigkeit. 

 

- Die beschlossene maximale KFZ - Geschwindigkeit "Tempo 20 km/h" gewährleisten 

Anordnung einer ĂTempo 20 km/h ï Zoneñ f¿r das gesamte Plangebiet: 

Einsatz geeigneter baulicher und gestalterischer Maßnahmen:  

Wahl einer geeigneten, ĂTempo 20ñ beg¿nstigenden StraÇenraumgestaltung:  

 

- Grundsätzliche Aspekte einer geeigneten Gestaltung  

Ausschluss von KFZ-verkehrstypischen Gestaltungsmerkmalen (Asphaltflächen, Bordsteine, Que-

rungshilfen, Trennung von KFZ- und Fahrradfahrern), zu komfortablen Fahrzonenbreiten und -radien, 

optische Leitlinien, Reduzieren der Übersichtlichkeit, keine Ampelanlagen 

 

 Ausbildung in der Straßentiefe 

Abschnittsbildung, Beschränken der freien Durchsicht  

Alleenbildung, Baumtore  

alternierende "Fahrzonen"-führung  

 Ausbildung im Straßenquerschnitt  

niveaugleicher Ausbau 

Einsatz von Mindestbreiten gem. EAE für die Fahrzonen  

zur¿ckhaltende, gestalterische Darstellung einer ĂFahrzoneñ  

optisches, auch stufenweises Einengen der Fahrzone mit Bäumen, Leuchten,  

Einengungen mit festen Einbauten wie Pollern, Pflanzflächen usw.  

 Sonstiges 

verkehrsbehindernde Verkehrsvorgänge als selbstverständliche und geschwindigkeitsdämpfende Mit-

tel betrachten (Bus-Stops, Ein- und Ausparkvorgänge, rechts-vor-links-Regelungen,  

 

- Wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen 

 

 Sichern und Verstärken der Zentralität der Ortsmitte:  

Zusätzlicher Weg zum zentralen Bereich / Kirchumfeld (vom Altenheim, vom Schul- und Sportbereich), 

Verbessern der Zugänglichkeit in jedweder Hinsicht. 

 

 Verknüpfungen mit der vorhandenen Fußgängerzone optimieren / maximieren: 

Ausbau eines zusªtzlichen ĂWegesñ zwischen ĂGroÇer StraÇeñ und ĂRathausalleeñ, sowie Attraktivie-

rung der anderen, vorhandenen fußläufigen Verbindungen zwischen diesen beiden Straßenräumen                

(Erhºhung der Durchlªssigkeit zwischen ĂGroÇer StraÇeñ und ĂRathausalleeñ ). 
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 Bessere  Ausnutzung der vorhandenen Parkplätze:  

Verdrängen der Dauerparker, dadurch größeres Angebot an Kurzzeitparkplätzen im öffentlichen Stra-

ßenraum: Parkraumbewirtschaftung,  

 

Teilbereich 1 (ĂGroÇe StraÇeñ zwischen ĂNiedersachsenstraÇeñ und ĂFranksmannstraÇeñ) 

- Schärfung der Raumkanten: Ergänzung durch Gebäude, alternativ raumbildende Bäume. Be-

sonders f¿r die ĂBaul¿ckeñ zwischen Haus Nr. 27 und 30 wªre eine bauliche Entwicklung im 

Sinne des gültigen Bebauungsplans sehr wünschenswert. In jedem Fall: Rückbau der Volks-

bankparkplatzzufahrt: 

- Verhinderung des weiträumigen Durchblicks für den KFZ - Fahrer in dieser Straße durch 

Gliederung des Straßenverlaufs in zwei Teilabschnitte mit Hilfe von versetzter, alleeartiger 

Begrünung und Anordnung von Baumtoren am Anfang und Ende der Teilabschnitte, sowie 

am ĂEingangñ zum Ortskern am Ende der ĂFlachsh¿tteñ. Im Zusammenhang damit alternie-

rende Fahrzonenführung und Wechsel der Stellplatzanordnung (Längsparker ï Senkrechtpar-

ker ). 

- Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten und der Verkehrssicherheit durch konsequente Re-

duzierung der befahrbaren Flächen, mehr Raum für Fußgänger, Außenverkauf und Restaura-

tionsangebote im Straßenraum, niveaugleiche StraÇenflªchen é..   

- Gliederung des Straßenraums in Querrichtung: Fahrzone, beiderseitig Multifunktions- und 

Gehzonen: 

Fahrzone als eigentliche KFZïVerkehrsfläche, Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Straßen-

raums durch Reduzierung des Fahrbahnquerschnitts auf 5,50 m und Reduzierung von 

Schleppkurven auf das Mindestmaß. 

Vor den Gebäuden Maximierung der Gehzonenbreiten. Individuelle Lösungen für Stufenanla-

gen und Rampen zur Überwindung topografisch bedingter Höhenunterschieden vor den Ge-

bäuden auf den jeweiligen sich davor befindenden privaten Grundstücksflächen. 

Zwischen Fahrzone und Gehzonen Anordnung von Multifunktionszonen für KFZ-Parkplätze, 

Fahrradstellplätze, Aufenthalt - Bewirtung - Spielen, Pflanzflächen und Straßenmöblierungen ( 

Leuchten, Bªnke, Kunst  é ). 

konsequenter Einsatz weiterer gestalterischer und baulicher Mittel zur Erreichung von "Tempo 

20", Straßenflächengliederungen (Materialwechsel, Fahrzonenverengungen, é.)  

 

Teilbereich 2  (ĂGroÇe StraÇeñ zw. ĂPyer Kirchwegñ / ĂFranksmannstr.ñ und StraÇe ĂAm Bock-

holtñ, einschlieÇlich Kirchvorplatz / Kirchumfeld) 

- Ausbildung eines vielfältigen Bereiches, der sich signifikant als die "Mitte" Wallenhorsts dar-

stellt, bestehend aus dem ausgewogenen Zweiklang eines öffentlichen und eines kirchlichen 

Teilbereichs. 

- Schªrfen der Raumkanten dieses Bereichs durch Baumstellungen (ĂPyer Kirchwegñ Nr. 2 + 4, 

ĂGroÇe StraÇeñ Haus Nr. 18 + 20, sowie 20 + 22 und vor den Garagen der "Alten Post"). 

- Verbesserungen am raumbildenden grünen Rahmen aus Großbäumen des Kirchumfelds 

(Entfernen von und Aufasten an Bäumen, Reduzieren der Baumvielfalt, ggf. Neupflanzung der 

Baumreihe an der "Großen Straße"), dadurch 

- Herausstellen vorhandener Qualitäten: Sichtbarmachen / Freistellen der Kirche und der Ka-

pelle (Reduzieren verstellender Vegetation). 

- Verlagerung der "Großen Straße" nach Süden als Voraussetzung für die notwendige 

Anlage eines ºffentlichen Platzes (ĂGute Stube") in der Ortsmitte, dadurch Schaffung aus-

gewogener Platz- / Bereichsproportionen ( öffentlicher / kirchlicher Bereich ). Ebenfalls als 

Voraussetzung: R¿ckbau der "GroÇen StraÇe", des ĂPyer Kirchwegsñ und der ĂFrank-

smannstraÇeñ (Mindestfahrzonenbreiten, Reduzierung der Schleppkurven ...), dadurch Flä-

chengewinne für Fußgänger zur Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten, optische Einengungen 

mit Bäumen, Straßenleuchten, Pflanzbeeten, Kurzzeitparkplätzen, Pollern, Vermeidung von 

Ăoptischen Leitlinienñ f¿r den KFZ-Verkehr; 

im einzelnen:  

 Einbeziehung von nördlichen privaten Grundstückteilen, 
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 Anordnung / Ausbildung einer nördlichen Begrenzung (z.B. Stufenanlage) zur Lösung der vor-

handenen topografischen Problematik, bei gleichzeitiger Anlage einer, die nördliche Raum-

kante schärfenden und vermittelnden Baumreihe,  

 optische und funktionelle Verknüpfung des kommunalen Bereichs mit dem Kirchumfeld (Ab-

bau und Vermeidung von Barrieren, Auflösen / Überspielen von begrenzend wirkenden Ele-

menten, großzügig verbindende niveaugleiche Pflasterung ....), 

 auf dem Platz Baumdächer rechts und links einer mittigen Freifläche ( A ), bei Dunkelheit mit 

Bodenstrahlern von unten illuminiert, und zwei ausschmückenden (künstlerisch gestalteten) 

Akzenten ( B1 u. B2 ) an den Endpunkten, auch als gewichtige Visierpunkte aus größerer Ent-

fernung (bestehend aus z.B. Kunstobjekt, Wasserspiel, Informationspunkt, Leuchten- oder 

Fahnenbündel), 

 Freifläche ( A ) auch denkbar mit einer ständigen oder temporären multifunktionalen Überda-

chung, 

 zentrale Bushaltestelle und Neuordnung der Parkplätze (Kurzzeitparker!) mit dem Ziel einer 

guten Versorgung der angrenzenden Gebäudenutzungen (Sparkasse, Friseur, Imbisse, 

Kirchgänger, ...) 

 an der "Alten Post" Neuordnung des westlichen Freiraums: Verlagerung der Außenrestaurati-

on als Bestandteil der ĂGuten Stubeñ, Abschirmung des Stellplatzes mit Hecke und Bªumen. 

 

Neuordnung des kirchlichen Teilbereichs:   

- Verbesserungen des Kirchenvorfelds ("Kirchplatz"): Zusammenfassen der Stufenanlagen / 

Vereinfachung der topographischen Verhältnisse, Sicherung der vorhandenen Großbäume, 

Herstellen eines niveaugleichen durchgängigen und multifunktionalen Kirchplatzes zwischen 

neuer Stufenanlage und ehemaligem Küsterhaus,  

- Fassung dieses Platzes (Ergänzungen an der südlichen Kirchhofsmauer und Pflasterwechsel 

zum Kapellenumfeld, Sandsteinpoller am ĂPyer Kirchwegñ als ĂReliktñ der Kirchhofsmauer ), 

Verbesserung der Aufenthaltsqualitªt (Sitzgelegenheiten, Schmuckleuchten é) ,   

- Verbesserungen des südlichen Kirchumfelds: Neuordnung des Stellplatzangebots für Kirch-

gªnger: Bestand: 8 (a. d. Kirche) + 19 (a. d. ĂGroÇen Str.ñ) = 27 Stellplªtze, Planung: 17 (a. d. 

Kirche) + 10 (a. d. ĂGroÇen Str.ñ) = 27 Stellplªtze, durchgehender Pflanzstreifen entlang der 

ergänzten Kirchmauer,     

- Belebung und gestalterische Verbesserungen des nördlichen Kirchumfelds mit dem Ziel der 

besseren Erlebbarkeit von Vorhandenem und der besseren Verknüpfung mit dem nördlich 

geplanten kommunalen Platz: Entkrauten der Umfelder der Kapelle und des Ehrenmals, Ka-

pelle mit Natursteinpflasterumfeld, zusªtzlicher Weg durch Gr¿nflªche, Ăurbaneñ Fassung der 

Pflanzfläche mit Platten- / Pflasterstreifen, Anlage von akzentuierenden Pflanzenschmuckflä-

chen, Wasserspiel. 

 

Teilbereich 3: ĂPyer Kirchwegñ zwischen ĂGroÇer StraÇeñ und ĂAlte Webschuleñ ) 

- Entwickeln neuer bzw. Schärfen bestehender Raumkanten, 

- Markieren der Bereichsübergänge durch Baumtore, 

- Rückbau der Straßenflächen, u.a. Flächengewinn für 

- Fußgänger und Aufenthalt (Außenrestauration im Bereich Bäckerei), für Pflanzflächen und für 

vorhandenen Parkplatz (alternativ Bauplatz denkbar), Parkplatz neu ordnen,  

- Neuordnung der vorhandenen Straßenrandparkplätze (Ausschließen von Dauerparkern, Parken 

nur f¿r Kurzzeitparker, dar¿ber hinaus Halteerlaubnis f¿r ñschnellesñ Einkaufen in Höhe der Bä-

ckerei). 

- im gesamten Bereich qualitätsvolles Entwickeln der Vegetation gemäß Rathausvorzone (hohe 

Bäume über Bodendeckern und grünen Randeinfassungen), Heckenabgrünung des Parkplat-

zes, teilweises Verstellen der mangelhaften Gebäudefassade des Hauses Nr. 11 durch Baum, 

 

Teilbereich 4: ( ĂGroÇe StraÇeñ zwischen ĂAm Bockholtñ und Eichengruppe im S¿dwesten der ĂGro-

Çen StraÇeñ ): 

- Anordnung eines (dritten) ¿berfahrbaren Kreisverkehrs ( ĂMini-Kreisverkehrñ ) zur Markierung 

von Anfang / Ende der eigentlichen Ortszentrums, Sichtbarkeit des Kreisverkehrs aus beiden 

Richtungen der ĂGroÇen StraÇeñ. 
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- Neuorganisation des ºstlichen Bereichs zwischen Gebªude ĂAm Bockoltñ Haus Nr. 2 und ĂKol-

ping Platzñ mit dem Ziel einer einheitlichen Gestaltung unter Vermeidung eines KFZ-

verkehrsdominierten Erscheinungsbilds (unter Einziehung der vorhandenen öffentlichen Park-

plätze, Aufpflasterung des Einmündungsbereichs der Wetrihstraße),  

- Bebauung des Grundst¿cks s¿dlich der ĂAlten Postñ mit straÇenraumfassenden Gebäuden, 

Vermeidung von Baulücken, straßenraumbegleitende Baumstellungen, 

- charaktervolle Ausbildung des südlichen Straßenabschnitts als Allee, beginnend am Haus Nr.8 

Schuhgeschäft gegenüber Eichengruppe), Neuorganisation des Straßenraums zwischen den 

raumbegrenzenden vorhandenen und geplanten Gebäuden, diesen Bereich als einleitenden 

Straßenabschnitt geschwindigkeitsdämpfend rückbauen. 

- Organisation der Vorfläche vor den westlich der Straße geplanten Gebäuden unter Vermeidung 

einer weiteren (Privat-)Straße (Verkehrsdominanz, Versiegelungsgrad, ...), öffentliche Längs-

parkplätze auf der Ostseite der StraÇe. [...]ñ 

 

Das Konzept ist ein erster Planungsansatz für den künftigen Umbau und die Ausgestaltung 

der Ortsmitte mit der Zielsetzung, diese als Ăurbane Mitteñ der Gemeinde Wallenhorst erleb-

bar zu machen.  

 

Die Mehrheit der politischen Gremien in der Gemeinde Wallenhorst hat sich dafür ausgesp-

rochen, die im Konzept aufgezeigten Grundzüge der Planung als Leitfaden für weiter zu 

konkretisierende Planungen und Entwürfe zu berücksichtigen. Erst wenn diese vorliegen, 

kann über konkrete Maßnahmen unter Beteiligung der von der Planung Betroffenen ent-

schieden werden. 

 

 

6.2 Investorenkonzepte für den zentralen (erweiterten) Versorgungsbereich der 

Gemeinde Wallenhorst 

Für die noch unbebauten Bereiche zwischen ĂNiedersachsenstraÇeñ und ĂAlte Hofstelleñ sind 

in den vergangenen Jahren diverse Investorenkonzepte und Planungsansätze für den o.a. 

Bereich erarbeitet und diskutiert worden, um ein tragfähiges Konzept für die Erweiterung des 

Kernbereichs auf den Weg zu bringen. U.a. wurden im Jahr 2006 die Investorenkonzepte der 

ĂPlangruppe Mºllerñ sowie dem B¿ro ĂProfiliañ vorgestellt. Zum Beispiel sollte ein sogenann-

ter `Einzelhandel-Frequenzbringer´ auf der Fläche untergebracht werden. 

 

Das Konzept ĂMºllerñ, das vom Rat der Gemeinde Wallenhorst zunªchst favorisiert wurde, 

berücksichtigte die Errichtung einer großflächigen Einzelhandelseinheit sowie eine Altenpfle-

ge- und Seniorenwohnanlage, wªhrend das Konzept ĂProfiliañ ausschlieÇlich eine Einzel-

handelsnutzung berücksichtigte - als großflächige Einzelhandelseinheit sowie mit einzelnen 

Geschäften des Fachhandels. 

 

Die o.a. Konzepte sind nachfolgend zusammengefasst einschließlich einer Kurzbewertung 

seitens der Gemeinde aufgeführt: 
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Da der von der Gemeinde favorisierte Konzeptvorschlag innerhalb einer von der Gemeinde 

gesetzten Frist keine geeigneten Investoren bzw. Betreiber fand, ist die Entwicklung dieser 

Flächen wieder offen. 

 


